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Das noch nicht v-,, .
kapital und a“ ‘ emgezahIte Aktien’ 

„ „ , e Vermögenssteuer.
Von Professor t\

r' Flechtheim, Berlin,

Nach § 262 Z iff. 5 j-jp
kapitals der AktiengeseljTr' ist der Betrag des Grund
zunehmen. Ist das unter die Passiven auf
bezahlt, so ist dennoch dâ  pBal noch nicht voll ein
kapital einzustellen. Das js, v°he satzungsgemäße Grund
lehre (vgl. S t a u b - P i n n Wenigstens die in der Rechts
reichen Zitaten) weitaus r § 261 Anm. 44 mit zahl
allgemein befolgte AuffasSüt̂ Schende und in der Praxis 
lagen, richtiger die Anspriir f§' D ie rückständigen Ein--  . D Ansprüc^' D ie rückständiger
Aktionäre auf Bewirkung defe der Gesellschaft gegen die 
werden in die A ktiven  e in g ^ c h  rückständigen Einlagen 
worden, ob diese rückständig®*2*; Es ist nun streitig ge- 
steuer und damit auch der Einlagen der Vcrmögens- 
werbekapitalsteuer (vgl. § 6 astriebelastung und der Ge- 
Verordnung in der Fassung Vo J p r e u ß .  Gewerbesteuer
sind. Das bedeutet insgeSatnt ‘ 5; M ärz 1927) unterworfen  
fraglosen „W erte  von 1 K bis Steuer auf diese er- 

sondern jährlich w iederL PCt.( und zw ar nicht ein- 
dieser Frage für zahlreiche Ge, earend. D ie W ichtigkeit 
die Versicherungsgesellschaften el>schaften, vor allem für 
Ausführung. Die Frage hat bedarf keiner näheren 
durch die Entscheidung des ft . eüe Bedeutung gewonnen 
5. Juli 1927 (RFH. Bd. 21 S. 32s V inanzhofs (I. Senat) v. 
bei um folgenden Tatbestand; Es handelte sich hier
batte im Jahre 1923 V e rw e r te n d e  Aktiengesellschaft 
j  Se»„eiUer ihr nahestehenden q  f  aktien geschaffen und 
uer Maßgabe, daß ein le i l  die °llschaft überlassen mit 
nehmen mit dem Vorstand der A ktien  „im Einver- 
interesse verw ertet werden s0)ltJ.lengesellschaft in deren 
vertugung des Vorstandes und a ' ein anderer T e il „zur 
gesellschaft zu halten sei zwecks yulsichtsrats der A k tie n 
busionen Angliederungen E in s e n d u n g  im Falle von 
Gemeinschaften und dergl. S0flthung von Interessen-
wendung in dieser Weise bis zU[A indessen eine Ver 
möglich gewesen sein, so sollte dje }• Oktober 1923 nicht 
n l  Gn berechtigt sein, auch die,Uebernehmerin dieser 
nehmen m it dem Vorstand der Se A ktien  im E inver
gesellschaft für deren Rechnung V e rg e b e n d e n  A ktien - 
b tre it^  wurde die Behandlung des handig zu verwerten." 
bi- vorhanJenen Restbetrag^ *°ch am 31. Dezember 

aktien für die Vermögenssteuer l92,uieser V e rw e rtu n g -

i e L A ” SP'JUCh Ä " .  hatnehmerin der A ktien  auf Abfuhrua‘l gegen die Ueber-
Verwertungsedöses besonders b e i T  des demnächstigen
Seilschaft bestreitet, daß dieser /¡¡Jet, während die Ge"

Pruch für sie einen

Vermögenswert darstelle. Der Reichsfinanzhof hat für 
die vermögenssteuerliche Behandlung solcher V e r
wertungsaktien folgende Richtlinien aufgestellt:

,Im Wesen der Aktiengesellschaft liegt es, daß 
sie ihr eigenes Kapital und damit ihr Vermögen 
durch Ausgabe neuer A ktien  erhöhen kann. Die 
Einlagen der Aktionäre bilden das Vermögen, das 
die Gesellschafter der Gesellschaft für ihre Zwecke 
zur Verfügung gestellt haben. H ie r liegt also eine 
Quelle der Vermögensbildung vor, die es nur bei 
den Kapitalgesellschaften, niöht bei physischen Per
sonen gibt. Die bloße Möglichkeit, sich durch Aus
gabe neuer A ktien Geldmittel, also Vermögen zu 
verschaffen, ist eine für eine wirtschaftlich kräftige  
Aktiengesellschaft außerordentlich wertvolle, durch 
ihre Rechtsform gegebene Tatsache (Chance), die 
aber eben nur die Möglichkeit späteren Vermogens- 
erwerbes darstellt und noch nicht selbst Vermögen 
im Sinne des Steuerrechts ist. Zu eng ist nun aller
dings, wenn die Steuerpflichtige grundsätzlich neu 
gebildetes Vermögen einer Aktiengesellschaft erst 
dann anerkennen will, wenn die Einlagen aus dem 
Vermögen der Gesellschafter m dasjenige der G e
sellschaft übergegangen sind. Es kann vielmehr auch 
schon vorher auf Grund einer Emission neues Ver
mögen der Gesellschaft entstanden sein, das dann 
aber nicht in Ansprüchen gegen die Aktionäre auf 
Leistung der Einlagen zu bestehen braucht, sondern 
auch in dem Anspruch gegen einen D ritten  bestehen 
kann ihr solche Einlagen zu verschaffen. Ls tragt 
sich nun, wann im Sinne des Steuerrechts Vermögen 
der Gesellschaft entsteht, wenn sich diese en - 
schließt, die erwähnte Möglichkeit zu verwirklichen, 
wann also aus der Chance, die noch kein Vermögen 
X t ein Anspruch geworden ist, der zum Vermögen 
gehört. K lar ist die Rechtslage für den Anfangs
und Endpunkt der sich bei der Emission abspielende 
Vorgänge. Durch den bloßen Beschluß der General
versammlung, das Grundkapital zu erhöhen, ent
steht noch kein neues Vermögen der Gesellschaft. 
Solches ist andererseits zweifellos dann gegeben, 
wenn dieA ktionäre die jungen A ktien  endgültig uber- 
Tommen und sich unbedingt zur alsbaldigen Leistung 
des Ausgabekurswertes verpflichtet haben. Auf den 
streitigen Fall, daß die Aktiengesellschaft einst
weilen das Grundkapital noch nicht eingefoidert 
hat, braucht hier nicht eingegangen zu werden. W ie  
die Rechtslage inzwischen zu beurteilen ist, hangt 
von der Gestaltung des einzelnen Falles ab. H at 
eine zwischen der Aktiengesellschaft und den Be
ziehern der jungen A ktien  stehende Bank die jungen 
Alrtipn zu einem festen Kurse übernommen, wenn
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auch mit der Verpflichtung, einen Te il davon den 
bisherigen A ktionären zu bestimmten Bedingungen 
anzubieten, so ist das Vermögen der Aktiengesell
schaft um die Forderung auf den von der Bank zu 
entrichtenden Preis und nur um diese Forderung 
erhöht. H at die Bank lediglich die Verpflichtung, 
sich um die Unterbringung der A ktien  zu bemühen, 
ohne ihrerseits gegebenenfalls zu einer Uebernahme 
der A ktien  gezwungen zu sein, und ist es noch un
gewiß, ob sich die A ktien  auch nur zum Nennwert 
werden unterbringen lassen, so ist noch kein greif
barer steuerpflichtiger Vermögenswert bei der 
Aktiengesellschaft vorhanden, Geht die V e r
pflichtung der Bank dahin, die A ktien  bestmöglichst 
unterzubringen, für einen Mindesterlös aber in der 
Weise einzustehen, daß sie gegebenenfalls die A ktien  
zu einem bestimmten Kurse selbst behalten muß, so 
ist der von der Bank zu leistende Preis jedenfalls der 
M indestw ert des zum Vermögen der Gesellschaft 
gehörenden Anspruchs.“'

Der Reichsfinanzhof führt w eiter aus, daß die über
nehmende Gesellschaft auf die A ktien  V\ des Nenn
betrages bezahlt hat und „% des Nennbetrages noch un
bedingt schuldet"! Auf 3A  des Nennbetrages der A ktien  
wäre danach der Anspruch der Gesellschaft mindestens 
zu bewerten. Da es sich allerdings im streitigen Falle  
um Papiermarkbeträge handelte, die in geltender Währung 
überhaupt nicht darstellbar waren, könne dieser Anspruch 
außer Betracht gelassen werden. Der Reichsfinanzhof be
handelt alsdann die Frage, ob ein darüber hinausgehender 
Anspruch der Gesellschaft gegen die Uebernehmerin  
bereits besteht und vermögenssteuerpflichtig ist. Diese 
Ausführungen berühren unser Thema nicht unm ittelbar 
und haben überdies ihre aktuelle Bedeutung verloren, 
nachdem die Durchführungsbestimmungen zum Reichs
bewertungsgesetz und zum Vermögenssteuergesetz für die 
Veranlagung 1925 und 1926 vom 14. M ai 1926 (§ 41 Abs. 1 
Nr, 1 b und § 45) die Behandlung der Vorratsaktien neu 
und teilweise abweichend regelt.

Anders dagegen, soweit sich der Reichsfinanzhof mit 
der vermögenssteuerlichen Behandlung der noch rück
ständigen Einlagen befaßt. Der Reichsfinanzhof unter
scheidet hierbei zwei Fälle: H at sich der Uebernehmer 
der A ktien  „unbedingt zur a l s b a l d i g e n  Leistung des 
Ausgabekurswertes verpflichtet", so soll der Anspruch 
der Gesellschaft bereits „neues Vermögen der Gesell
schaft“ sein. W ie  dagegen die Rechtslage ist, wenn die 
Aktiengesellschaft das Grundkapital noch nicht ein
gefordert hat, läßt der Reichsfinanzhof unentschieden und 
verweist auf die „Gestaltung des einzelnen Falles , M it 
diesen Sätzen hat der Reichsfinanzhof eine Frage von 
großer Tragw eite aufgerollt. D er Reichsfinanzhof 
begnügt sich m it wenigen apodiktischen Sätzen und 
läßt eine nähere Begründung vermissen. Allerdings 
ist hierbei zu berücksichtigen, daß die Entscheidung des 
Reichsfinanzhofs nicht auf der Stellungnahme zu dieser 
Frage beruht. Denn der Reichsfinanzhof läßt ja den A n 
spruch auf V\ des Nennwerts, w eil auf Papierm ark ge
richtet, schließlich doch außer Betracht. Da aber die 
Finanzämter, w ie ich feststellen konnte, unter Berufung 
auf diese Entscheidung des Reichsfinanzhofs in zahl
reichen Fällen das noch nicht eingezahlte Kapital, gleich
viel ob eingefordert oder nicht, zur Vermögenssteuer 
heranziehen, gewinnt dieser Ausspruch des Reichsfinanz
hofs trotz fehlender näherer Begründung größte Be- 
deutung und verlangt ernsteste Beachtung. Dem Reichs- 
finanzhof kann nicht entgangen sein, daß die von 
ihm behandelte Frage keineswegs neu und keineswegs 
zweifellos ist. Gerade die Veranlagung zur Vermögens
steuer 1924 hatte bereits den Reichsfinanzminister ver
anlaßt, sich m it dieser Frage zu beschäftigen. In seinem 
Erlaß vom 11. Dezember 1924 w ird  hierzu folgendes aus
geführt:

„Nach A rtik e l I I  § 12 der Zweiten Steuernotver
ordnung darf abweichend von der Vorschrift des 
§ 12 Abs. 1 Nr. 1 Verm StG . von dem Rohvermögen

der Erwerbsgesellschaften der Betrag  ̂ des ein
gezahlten Grund- oder Stammkapitals nicht abge
zogen werden. Manche Finanzämter haben bei der 
Veranlagung einer Erwerbsgesellschaft dem steuer
pflichtigen Vermögen der Gesellschaft den nicht ein
gezahlten T e il des Grund- oder Stammkapitals 
hinzugerechnet. Ein solches Vorgehen ist nicht 
richtig. Zw ar ist der Betrag des nicht eingezahlten 
Grund- oder Stammkapitals in der Bilanz unter die 
A ktiven  einzustellen, er bildet aber lediglich einen 
Bewertungsgegenposten zu dem laut Vorschrift des 
§ 261 Abs. 1 Nr. 5 HGB. unter die Passiven voll auf
zunehmenden Grund- und Stammkapital. E r kommt 
daher als steuerpflichtiger A k tivw ert nicht in Be
tracht. Daß er nicht als solcher zur Vermögen
steuer herangezogen werden sollte, ergibt sich auch 
schon daraus, daß nach der aufgehobenen Vorschrift 
des § 12 Abs. 1 Nr. 1 des Vermögensteuergesetzes 
lediglich das eingezahlte Grund- oder Stammkapital 
vom Rohvermögen abgezogen werden sollte. Diese 
Bestimmung ist nur verständlich, wenn der Gesetz
geber den noch nicht eingezahlten Restbetrag von 
vornherein nicht als steuerpflichtigen Aktivposten  
ansah. Durch die Aufhebung dieser Vorschrift w ird  
die aus ihr gezogene Schlußfolgerung auf die A b 
sichten des Gesetzgebers nicht berührt. Der nicht 
eingezahlte T e il des Grund- oder Stammkapitals ist 
daher bei der Vermögensteuerveranlagung aus
zuschalten.“

D er Reichsfinanzminister macht hiernach keinen 
Unterschied, ob das noch nicht eingezahlte K apital von 
der Gesellschaft bereits eingefordert ist oder nicht. Er 
läßt in j e d e m  Fall den noch nicht eingezahlten I  eil des 
A ktienkapitals vermögenssteuerfrei. Wenn auch dieser 
Erlaß keine Gesetzeskraft hat, so hätte doch zum 
mindesten der Reichsfinanzhof sich m it den sachlichen 
Ausführungen dieses Erlasses auseinandersetzen müssen, 
ehe er entgegen der Auffassung des Reichsfinanz
ministeriums eine Entscheidung zu Ungunsten des 
Steuerpflichtigen fällte. Die Begründung des Reichs
finanzministeriums steht im wesentlichen im Einklang  
mit der amtlichen Begründung des Reichsbewertungs
gesetzes vom 10. August 1925. Es heißt in der Be
gründung zu § 26 des Reichsbewertungsgesetzes, Reichs
tags-Drucksachen 797 von 1924/25:

„Ist bei Aktiengesellschaften oder bei Gesell
schaften m it beschränkter Haftung das Grund- oder 
Stamm kapital nicht voll eingezahlt, so werden die 
Ansprüche der Gesellschaft auf Nachzahlung des 
nicht voll eingezahlten Grund- oder Stammkapitals 
nicht als aktiver Vermögenswert anzusehen sein, da 
es sich bei diesen Ansprüchen lediglich um bilanz
technische Bewertungsposten handelt.

Im Reichstagsausschuß hat sodann ein V ertre te r der 
Deutschen Volkspartei die Anfrage gestellt, ob bei A k tien 
gesellschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung 
der Anspruch der Gesellschaft auf Einzahlung der noch 
nicht eingezahlten Beträge des Grund- oder Stammkapitals 
als Teile  des Betriebsvermögens bei der Feststellung des 
Einheitswertes mit berücksichtigt werden sollten. H ierauf 
hat H err M inisteria ld irektor Dr. G a r d e n  erw idert, daß 
es schon bisher geltendes Recht gewesen sei, daß bei noch 
nicht voll eingezahltem A ktienkapita l der Anspruch auf 
die noch nicht eingezahlten Beträge nicht zum Betriebs
vermögen gehört. Die Begründung stelle dies außerdem  
für das Reichsbewertungsgesetz ausdrücklich klar 
(Ausschußbericht S. 6). Ebenso w ird auch in den Kommen
taren zum Vermägenssteuergesetz und Reichsbewertungs
gesetz durchweg gelehrt, daß das noch nicht eingezahlte 
K apital nicht zur Vermögensteuer herangezogen werden 
kann (vgl. Z i m m e r m a n n ,  Vermögensteuer § 5 Anm. 60 
S. 91 f., F a b i s c h - K r e k e l e r ,  Reichsbewertungs
gesetz 1927 § 26 Anm. 2 S. 112, A r  11 , Reichsbewertungs- 
gesetz Anm. 55 S. 493. Zweifelnd E r l e r ,  Reichs
bewertungsgesetz S. 157). Es ist zu beachten, daß nach



L w e 7rtungsge^tzChu1i ru^ sbestimmunÖen zum Reichs
vermögens nach der I 1 der , Bewertung des Betriebs- 
noch nicht voll eIl?Umine der Steuerkurswerte auch die 
kurs berücksichtigt^0 j Iten A ktien  zum vollen Steuer- 
der Summe der StP!e,rden- Aber die Bewertung nach 
schematische, die ¡“®rkurswerte ist eben bewußt eine 
berechnung zu bericu- ElnzelfaB durch die Individual
gesetz). So w ird den n ist 33 R eichsbewertungs- 
F a b i s c h - K r e k e ]  aucb in dem Kommentar von 
betont: „Individuelle (§ 33 Anm, £ S. 145) ausdrücklich 
Vermögenserrechnung Momente können bei der Kurs- 
über der In d iv id u a lb ^  °bt berücksichtigt werden. Gegen- 
A b w e i c h u n g e n .  iftung ergeben sich daher folgende 
Standes, daß das Griinij ne Berücksichtigung des Um- 
eingezahlt ist. . . ." jy ' oder Stammkapital nicht voll 
durchweg einer selbst^6.. :¡teratur enthält sich allerdings 
mehr im w e s e n tlic h e re n  Begründung, verweist viel- 
M aterialien des Gesetz^,, atd die bereits angeführten 
gründung zum Reichsßew Nun »st zuzugeben, daß die Be
laß gibt. Aus den versdyeidunfSs!fesetz zu Bedenken A n 
finanzminister in seinem tfdenen Gründen, die der Reichs
führt, hat der Verfasser J- vom G . Dezember 1924 an
greifbarsten ausgesucht a’eser Begründung sich den an
herrschenden Ansicht der ..Tatsächlich ist nach der 
lagen“ kein bloßer Bewert t iv p o s te n  „rückständige Ein- 
Aktivum . D er A nspru^ angsposten, sondern ein echtes 
ständigen Beträge kann Gesellschaft auf die rück- 
sprechung des Reichs^eric) j^ßnigstens nach der Recht
gepfändet werden (vgl. Rp s< abgetreten, verpfändet und 
Bd. 102 S. 385, S t a u b ; p?d. 76 S. 436, Bd. 85 S. 351, 
dagegen B r o d m a n n  § i9 * n n e r § 221 Anm. 6; vgl. 
auch offenbar der Ausgang m- b' kk Anm. 6). Das ist 
hof in der oben zitierten p ^ n k t  für den Reichsfinanz- 
Bd. 21 S. 241). Weniger J c h e id u n g  (vgl. auch RFH. 
fassung in der Betriebswirt" ^ ‘tlich ist dagegen die A uf- 

hier c”aftslehre. Im allgemeiw ird allerdings auch hier '"n?ttslehre. Im  allgemeinen 
Forderungen der G esellsch aft^kan n t, daß es sich umv- _ ö * lctl [ , 11X4 uau c o oiV/U u-iii
handelt (vgl. z. B. R e i s Cß ai?° um ein echtes A ktivum  
o 32, L e i t n e r , Grundriß K r e i b i g 3. Aufl. Bd, 2 
f  Aufl. S. 199 und 203). D *  Aufl. Bd. 2 S. 76, S c h ä r 
lach den Standpunkt der i P «ndet man hier auch viel- 
nach es sich um einen BerRu^ündung“ vertreten, wo-1----- 11— —11 (—cl UtlrtUr «• ■*

«5111 ecilies AÄUVU111
;?■ a ’« Grundriß ^  r e i_b i g 3. Aufl. Bd. 2

Posten handeln soll (vgl. “ ßungs- oder Bewertungs- 
Analyse 3. Aufl. S. 109; L e  Q ■ G e r s t n e r ,  Bilanz- 
c r it ik  Bd. 2 S. 509). Die Fr 111 r e , Praxis der Bilanz- 
unzweifelhaft. Aber wenn *e »st also immerhin n icht 
«er „Begründung“ unrichtig, ach die Argum entation
anfechtbar ist, so ist damit' „  mindesten aber recht 
jolgerung unrichtig : Es k o n ^ t ° ch n icht die Schluß- 
R!,1Cn S»b° w ertun^ esetze? ,auf die Auslegung des
§ 4 t~ A 9 ; sein Zweck uTnd s,e'ne hierbei sind nach
zu berücksichtigen. H ier Hegt * ,rtschaftliche Bedeutung

i * V° i b WS der W ille  df  G e w 11 zunächst einmal ein 
steht. Die Regierung w o llte  zwe:flZes e i n d e u t i g  fest- 
f.^ a h lte  A ktienkap ita l, wie ^ g lo s  das noch nicht ein- 
l SeJ?‘ erS1̂>̂  slch aus d^r g r * vermögensteuerfrei
trJ ffGej '  haS “  VieI1?K'ht 4eSründung zum Reichs-
^ n d e n  Gründen -  dieSe juristisch nicht zu- 

yerstand liche , Konsequenz ang »edassung als selbst- 
y  fr ausdrucklichen Bestimmung an und deshalb von 
Verfasse der Begründung sich ¿^gesehen. H ätte der 
oilanztechmschen und B iU n ir, näher m it dem 

Ostens: „rückständige Einlage" g lichen  Wesen des

zweÄ n?t hf benH daß Sel!i Si a< „ Sc,hä ftißt - so würde 
dS  lbaft ASt' Und ßr T rd? uana fMk t zum mindesten 
daß ö- hAC Bestl” n£ des Phalts b)1gerichtig eine aus- 
lagen n A.n*SprUche ^  K Chaft g e s c h la g e n  haben, 
Auch j  C l t  ,zum steuerpflichtige^ ausstehende Ein-
iu ris tis ih  %nderen ,FakJt° rep  dt>- BesJ ermögen gehören, 
deshafhHe • Bchwache der Begrundu atzgebung haben die 
p u n k tJV nicbt auf ausdruckliche f  1 n icht erkannt und 
trete a7 R^ le[ UI?g lm G f.setz fiedr^dung des Stand- 
Zweifel d,6rj Deutschen Volksparte; angt. Bei dem Ver- 

’ Und er wurde offensichtlich 6i bestanden Gewisse 
mung des Gesetzes beantragt h ^  k larstellende Be-

6n’ wenn n icht der

Vertreter der Regierung unter Bezugnahme auf den bis
herigen Rechtszustand und die Begründung die Bedenken 
zerstreut hätte. Danach sind sich offenbar alle Beteiligten 
darüber einig gewesen, daß das noch nicht eingezahlte 
Kapital vermögenssteuerfrei sein sollte. W ollte  man 
jetzt etwa, w eil man das Argument der Begründung nicht 
gelten lassen will, mangels ausdrücklicher gesetzlicher Be
stimmung das nicht eingezahlte K apital zur Vermögen
steuer heranziehen, so würde man damit dem Gesetz einen 
Inhalt geben, den es nach dem W illen  der beteiligten ge
setzgeberischen Faktoren nicht haben sollte. Das wäre 
eine große H ärte für die vermögensteuerpflichtigen G e
sellschaften, die für die juristisch mangelhafte Abfassung 
der Begründung und die bedenkliche Auskunft des Re
gierungsvertreters bestraft würden. A ber die Frage ist 
schließlich ja auch ohne Rücksicht auf die „Begründung“ 
und auf die von dem Regierungskommissar im Reichs
tagsausschuß gegebene Erklärung zu beurteilen. M it 
Recht hat der Reichsfinanzminister auf den § 12 Abs. 1 
Satz 1 des Vermögenssteuergesetzes in der Fassung vom 
8. A pril 1922 hingewiesen, wonach von dem Rohvermögen 
„der Betrag des eingezahlten Roh- oder Stammkapitals“ 
abzuziehen war. Daraus ergibt sich allerdings zwingend, 
daß erst recht das noch nicht eingezahlte A ktienkapital 
nicht vermögenssteuerpflichtig sein konnte. M it anderen 
W orten, aus § 12 Abs. 1 Satz 1 ergibt sich, daß der Be
griff des Vermögens im Sinne des § 6 des alten V e r
mögensteuergesetzes diese Ansprüche der Gesellschaft 
auf noch ausstehende Einlagen nicht m it umfaßt. Wenn  
nun auch durch A rtike l I I  § 12 der 2 Steuernotverordnung 
die Bestimmung des § 12 Abs. 1 Satz 1 des Vermögen
steuergesetzes aufgehoben worden ist, so hatte das ledig
lich die Folge, daß nunmehr das e i n g e z a h l t e  Kapital 
nicht mehr vom Rohvermögen abgezogen werden durfte. 
A ber die Aufhebung dieser Bestimmung bew irkte natürlich 
nicht daß nunmehr der bis dahin vermögensteuerfreie A n 
spruch auf die rückständige Einlage vermögensteuer- 
nflichtiö wurde. Der Vermögensbegriff des Vermogen- 
steuergesetzes wurde durch die Aufhebung des § 12 Abs. 1 
nicht geändert. Die Begriffsbestimmung des § 6 des alten  
Vermögensteuergesetzes ist aber, soweit sie hier m ter- 
essiertf unverändert in den § 2 des Reichsbewertungs
gesetzes übergegangen. Danach scheint mir die A rgu
mentation des Reichsfinanzministers auch ur das heutige 
Recht von zwingender Kraft. Die gegenteilige Auffassung 
führt zu juristischen Distinktionen, die sachlich wenig be- | 
r - Ji/nri Das Vermögen einer Erwerbsgesellschaft be- 
S Ä  „werbendem 'K a p ita l. M it Recht bemerkt aber 
Z i m m e r m a n n , Vermögenssteuergesetz § 5 Anm. 60 
S 92' Nur das durch die Einzahlung gebildete Kapital 
samt aufgehäuften Gewinnen soll als w e r b e  n d e s Ver
mögen der Gesellschaft besteuert werden. Es w idei- 
snricht also dem Zweck des Vermögensteuergesetzes, den 
Anspruch der Gesellschaft auf die rückständigen Einlagen, 
gleichviel ob diese aktien- und bilanzrechtlich ein echtes 
Aktivum  sind, zum steuerpflichtigen Vermögen zu 
rechnen. Das tr itt ganz besonders dort hervor, wo das 
rückständige Einlagekapital im wesentlichen Garantie- 
Funktionen hat. Das ist vor allem bekanntlich der Fall
bei den Versicherungsaktiengesellschaften. H atte  man
entgegen der bisherigen Rechtslage und Praxis die ruck- 
ständigen Einlagen der Versicherungsaktiengesellschaften 

Vermögensteuer heranziehen wollen, so hatte man 
rCcPS zum Ausdruck bringen müssen. Gerade die Be
trachtung dieser und ähnlicher Fälle beweist, daß die E n t
scheidung hier nicht abgestellt werden darf auf eine rein 
juristische Beteiligung. Es ist zu hoffen, daß der Reichs
finanzhof, wenn er diese Frage von neuem und rechts
grundsätzlich zu entscheiden hat, sich diesen Gesichts
punkten nicht verschließen wird. M an darf erwarten, daß 
das Reichsfinanzministerium den Steuerpflichtigen hierbei 
unterstützen wird, damit die Auffassung zur Geltung 
kommt, die es in der Begründung zum Reichsbewertungs
gesetz und in der Reichstagskommission vertreten hat.
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Amtsmißbrauch zu Wettbewerbszwecken
Von Rechtsanwalt Otto Bernstein, Berlin.

A n das U rte il des RG. vom .Ja™ ar7 1927 ~  
abgedruckt im Bank-Archiv vom 1. M arz 1927 - .  w o
nach der Mißbrauch behördlicher A utoritä t zur Forde 
rung von Unternehmungen der öffentlichen Uanc 
W ettbew erb m it privaten Unternehmungen gegen die
guten Sitten und gegen das Wettbewerbsgesetz verstoßt, 
sowie an meine Ausführungen über die Tragweite dieses 
U rteils in der Juristischen Wochenschrift1) haben s'c 
weitere Auslassungen angeschlossen, welche die Be
deutung erkennen lassen, die dem Gegenstand auf der 
einen Seite in den Kreisen der privaten W ntschaft. auf 
der anderen Seite bei den beteiligten öffentlichen V er
bänden und Körperschaften beigelegt w ird-).
Hoffnung, der ich in dem Aufsatz in der JW . Aus
druck gegeben hatte, die Klarstellung der Rechtslage 
werde die Bestrebungen zur Abstellung der bestehenden 
Mißstände fördern, scheint sich anerdmgs mcht 
vollem Umfange verw irklichen zu so len. D er A rtik e l 
M e y e r - L ü l m a n n s  gipfelt in dem Satze. ,,Uie 
Organe der öffentlichen Hand werden sich in ihrer 
legitimen gemeinnützigen oder werbenden B etätigung*!*“  
Besten der in Staat oder Gemeinde verkörperten  
Allgemeinheit durch übertriebene Furcht vor der A n 
nahme sittenwidrigen Autoritatsmißbrauchs nicht beirren  
lassen“ ; er w ird  deshalb leider an vielen Stellen als 
eine Ermutigung zum Beharren bei einer in der W ir t
schaft als anstößig empfundenen W ettbewerbspraxis

^ ^ E in g e h e n d e re  Beschäftigung als die —  von 
Z e t z s c h e a. a. 0 . bereits widerlegten —  Ausführungen 
M e y e r - L ü l m a n n s  verdient der Aufsatz von N e l  . 
dessen Kernpunkt der Versuch darstellt, den vom Reichs
gericht gebrauchten Ausdruck „behördliche A utoritä t -
begrifflich z u te ile n  in „A  m t s autontat einerseits und

V e r t r a u e n s a u t o r i t ä t “ andererseits. „Veitrauens  
a u to r itä r  sei diejenige A utoritä t, welche nicht erzwungen 
ist, sondern freiw illig entgegengebracht wird, „die sich 
gründet vor allem auf den K red it und den wirtschaftlichen  
Einfluß, den die Behörden meist haben, und die nicht nu 
zu vergleichen, sondern durchaus gleichzustellen ist der 
A utorität, die ein berühmter G elehrter ein bekannter 
Fachmann, ein großes Geschäftsunternehmen oder ein 
weitreichender Konzern genießt. , „  t ,

Von dieser Unterscheidung ausgehend, gelangt IN e i t  
zu dem Ergebnis, daß ein Gebrauch der A m t  s autontat
zu W ettbewerbszwecken stets einen Verstoß gegen das 
Anstandsgefühl aller gerecht und billig Denkenden enth 
und den Tatbestand des § 1 U nlW ettbG . erfüllt. Ein 
Gebrauch der V e r t r a u e n s  autontat zu W ettbew erbs
zwecken sei dagegen nicht schlechthin unzulässig, 
sondern nur dann, wenn er sich nach Lage der Umstand 
des besonderen Falls als sittenwidrig darstellt.

D ie unbedingte Verurteilung des Gebrauchs der 
A m t s  autorität zu W ettbewerbszwecken könnte als ein 
wertvolles und erfreuliches Zugeständnis betrachtet 
werden, wenn nicht N e f f s  weitere Ausfuhrungen zeigten 
daß er nahezu in allen zu Beschwerden Veranlassung 
gebenden Fällen annimmt, daß die von einer Magistrats
person zu W ettbewerbszwecken angewandte A uton tat
nicht Am tsautorität, sondern bloß V  e r t r a  ute ns 
autorität gewesen sei. Im  neuen Staate sei s 
gründet N e f f  dies allgemein —  an Stelle des Untertanen  
der sich seiner Rechte voll bewußte Bürger getreten, der

i) Heft 17 v. 23. April 1927 S. 1071.
2 Vgl. „Unlauterer Wettbewerb durch Mißbrauch der 

Behördenautorität“, vom I. Beigeordneten des Deutschen 
Städtetages M e y e r - L ü l m a n n ,  Berlin, in der „Sparkasse 
vom 15 Aug. 1927 S. 415; „Oeffentliche Hand und unlauterer 
Wettbewerb“ von Geh. Reg.-Rat Dr Dr Z e  t«* • c f e  , 
Berlin, in „Markenschutz und Wettbewerb Nr. 2 Nov. 1927 
S 41 ff.; „Wettbewerbsverstöße öffentlicher Behörden von 
Stadtsyndikus Dr. Richard N e f f ,  München, Zeitschr. für 
Kommunalwirtschaft X V II Heft 26 S. 1575 ff.

i„  behördlichen Kundgebungen zu W ettbew er'b^w ecken  
auch nicht einmal einen indirekten Druck der Am  
autorität zu sehen brauche. . ,

Ausführungen dieser A rt nötigen zu einer kritischen 
rrü lnng der F?,ge. ob de, von N e i l  gemachte^Unter- 
schied zwischen A m t s  autontat und ,.
autorität überhaupt berechtigt ist. D , .
Frage geht über das hier behandelte Ihem a msoiern 
heraus als z. B, auch für das wichtige Gebiet der un
zulässigen behördlichen Beeinflussung öffentlicher Wahhjn  
die von N e f f  versuchte Spaltung des Begriffs der 
behördlichen A utoritä t weittragende Bedeutung erlangen

kÖmMan w ird die von N  e f f gemachte Unterscheidung 
als innerlich ungerechtfertigt ablehnen müssen.

N e f f s  Forderung beschränkt sich —  wohlgemerk 
n i c h t  darauf, daß man dem Bürgerm eister,Landrat usw. 
eine Einsetzung der Vertrauensautoritat d ^  er smh a
P r i v a t  person erworben hat, zu Zwecken der Forderung 
d /r  W ir  schaftsbetriebe seiner Stadt oder seines Kreises 
im W ettbew erb mit privaten Unternehmungen mc ve^  
bieten solle. Schon einem solchen Verlangen konnte 
nicht ohne weiteres zugestimmt werden. W ie  schwer 
Ä  „den Man« von s e in e m A m t 
wenn er sich dem nämlichen Gesellschauskreis, der u
ihm den Träger staatlicher, kommunaler oder auch kirch- 
licher Amtsbefugnisse zu erblicken gewohnt ist, nu 
mehr in Angelegenheiten, die m it dem von ihm 
kleideten A m t in engstem Zusammenhang stehen, 
schlichter Privatmann vorzustellen sucht, dafür bieten die

SinrTder B Ä S f Ä  s i c h ' W n ,  in dom Amts-

s & ff  W S Ä  &
geschäftlichen W ettbew erb, die ¿er Am tstrager m 
privater Eigenschaft zugunsten der von ihm vertretenen  
öffentlichen Körperschaft und zum Nachteil private , 
steuerpflichtiger M itbew erber vornimmt sind dem all
gemeinen Bewußtsein noch w eit a" s,toß!ger\y; ? ,eine e” -i 
sprechende Einflußnahme auf politische W aM en, weil 
dort nicht, w ie hier, die Ausübung einer dem Am tstrager 
als Privatmann zukommenden verfassungsmäßigen Be
fugnis zur staatsbürgerlichen Betätigung m Frage steht 

Aber, w ie gesagt, es handelt sich bei der hier in 
Betracht kommenden „Vertrauensautontat im Sinn® 
N e f f s  gar nicht um den Beamten als Privatmann,

, *  R p k M r d e  a l s  s o l c h e .  Das Ver-
son ein 11 . ßghörde als solche haben k a n ntrauen, welches eine uenoroe
aber im E inzelfall nicht zu haben b r a u e  h t und die 
A utorität, welche auf diesem Vertrauen beruht, ist nach 
Ansicht N e f f s  ein „ G u t  w i e  a n d e r e  G u t e r  
a u c h “ ; „M an kann sie e r w e r b e n  u n d  v e r 
l i e r e n ,  e r e r b e n  u n d  v r T ®.c h e r .z 5 n 
h a l t e n  u n d  v e r m e h r e n -  ^ iM  an sich steht
eLnn?nn,U j e l ;  U ntern hm er^und jeder öffentlichen

verausgaben oder schonen wollen.
Vor etw a einem Jahre wurde in einer führenden 

Handelszeitung1) im Anschluß an die Smgakademie-Kund' 
iebrmfi der w ir tK ta ltH A ™
daß das, was man landläufig -ka lte  bozialmierung 
nennen pflegt, zutreffender als ein vom -M ach  hknger 
des Ressorts" getragener S t a a t s k  a p 11 a 11 s m 
bezeichnet werden sollte; das heißt m it anderem W orte  
als Verprivatlichung der öffentlichen Verwaltung. V *  
Gedanke N e f f s ,  daß die „behördliche Vertrauens 
autorität“ gewissermaßen ein im m aterieller Bestandte 
des Kameral Vermögens öffentlicher VerwaUun^en  
dürfte eine Rekordleistung der so gekennzeichneten

al Vdl H a t s c h ' e k  Parlamentsrecht, 1915 S. 550 ff.
4) Dr R i c h a r d L e w i n s o h n  in Nr. 540 der Vossischen 

Zeitung vom 14. November 1926.
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Geistesrichtung dar»t„u r , . .«
e i n e r  ö f f e n t  'u " ’ D  eDm . V h. r e n  W c , s e n  
s t r e i t e t  d i e  I naI c h c n  B e h ö r d e  w i d e r 
t r a u  e n s a u t o r i tW  P ' . u t h n a h m c  e i n c r V e r -
A m t s a u t o r i t ä t  ’..d l e  V  « h * Öl e l c h z e i t i g
einen besonderen BPrtw ^ r ,e- Selbst wenn man aber 
autorität neben der “  der behördlichen Vertrauens
lässig anerkennen **®tsautontät als grundsätzlich zu- 
autorität doch mit J rol tc ' stände diese Vertrauens
und unlösbaren innerp A ® tsautontät in einem so engen 
fügung über dieselben Zusammenhänge, daß eine V e r
liehen Wettbewerbs, ■ Za Zwecken des Privatwirtschaft-licften Wettbewerbs, : r  pnvaiw insenau-
pflichtiger Angehörigebesondere zum Nachteil steuer- 
Körperschaft, dem Anu der betreffenden öffentlichen 
Denkenden- in gleicher v£dsgefühl aller gerecht und billig 
brauch der Amtsauto^.IT'e.ise zuwiderliefe, w ie ein M iß- 

Die Entschiedenheit lni engeren Sinne, 
steiler in angesehenen C welcher sich zwei Schrift-

allgemeinen Preisstandes für die feste Verschuldung der 
Unternehmungen und für die Lasten, die sie damit auf 
sich genommen haben, bem erkbar machen würde.

I.

D ie Entschiedenheit 11,1 engeren Sinne, 
o it,le r in angesehenen i ' welcher sich Zwei ju u m -  
gegen eine Ziehung j 0tllrnunalen Stellungen vorliegend 
Sequenzen der RGE, *r E. unabweislichen Kon-civ.iiz.tii uki ivoxl, J-" uiiauweisixuiien ivuii-
haben, erweckt den AnsV?m. 25. Januar 1927 eingesetzt 
dem die Verfasser angpi/.^n' a ŝ ob man in dem Kreise, 
behinderter Anwendung b u-?n' ald die M öglichkeit un- 
rung privatwirtschaftU^^ ördlicher A utoritä t zur Förde- 
Hand größeren W ert Wettbewerbs der öffentlichen 
erwähnten Aufsatz in als ich dies in meinem
angenommen hatte. Es Juristischen Wochenschrift 
dieser Eindruck zuträfe, lebhaft zu bedauern, wenn 
Vernehmens m it den ge~ue Erhaltung des guten E in 
weiches durch Vorkornjjij,-erbetreibenaen Einwohnern, 
A rt schwer gestört wir[j 'Sse der in Rede stehenden 
tungen höher bewertet ' s° llte  von den Stadtverw al- 
Vorteile, welche durch Hfe(e,rLdeni als die materiellen  
A rt zugunsten städtisch^ öewerbsmaßnahmen solcher 
werden können. Es ist .Betriebe vielleicht erreicht 
wenn —  wie dies unlängs, e‘n erfreuliches Schauspiel, 
deutschen Industriestadt g Wiederum in einer m itte l
meister zur Begründung ein ®cf»ehen —  der Oberbürger- 
von M itte ln  zur Erweiterung V°Hage zwecks Bewilligung 
eine W etlbewerbsrede hält, 5 .emes kommunalen Betriebs 
treibenden die Notwendig^ *e den betroffenen Gew erbe
legung auferlegt. Durch V 0 * einer öffentlichen W ider- 
aüein die „Vertrauensautorit£*®ge solcher A rt  w ird nicht 
die Am tsautorität geschädigt verbraucht, sondern auch

Die Bedeutung des aHg6
Standes für die fg einen Warenpreis-

Von Hans HirjM, . sten Lasten.
-----Berlin.

Außerhalb Deutschlands j
allgemeine Preisstand sich, auf ,St die Frage wie der 
wickeln wird, schon seit einig* *®«e Sicht gesehen, ent- 
worden und die Erörterung g ^ A h r e n  viel besprochen 
5 r nde Lebendigkeit; m in der letzten Zeit

nachlassigt und eingehende Arbei?cbland wird sie ver-
Probl A f?handlung , von He1*® darüber sind selten. 
„ 7 e“ ;  die “ . dlcsef  g H e  it, >  a n  n ,iZum G old- 
nuar 1927 erschien, stellte eine Nummer vom 1. Ja- 
^ntern zusammen und kam zu d e ^ e*b« "

Sinken “
. ” ''wsuwci tes i cwuncH S6l,

i e,r ,deu.t?ch?n Erörterung -  s o v v ^ s e  A nskh T  w ie g fln
eine
ins
ein

z f c f t  T “ “ “ * -d der wichtigsten^ukunf eber mlt einem Sinken > h l u 8Se, daß „für die
der V 0 dwertes zu rechnen sei. mit einem Steigen 
“ er deutschen Erörterung —  sowei, *ese Ansicht wie '■ '
g d ta ,  « .« h a .p t  « b t  -  d u rc h ,?  «i, w ic “ t k ” ? 
besondere von Gustaf C a s s e \ v°r, während die

W a e ?  A f v Ä f e
den Fragen von selbst. H ä lt m a n 1» Betracht k l  
J f Ser> die Ansicht C a s s e 1 s für ¿Segen wie der Ve  
d u 6 Anzahl von Einzelfragen ^ ig er s tf., . er,
die wichtigste jene ist, wie s i c h l n  denen v S e k h taenn . 2 .  vielleicht h a r t  z- ^

ein Sinken des rufung auf

Eine Durchsicht der —  meist tiefer schürfenden —  
ausländischen Erörterungen über diese Frage läßt er
kennen, daß die Volkswirte, die zu ihr Stellung nehmen, 
von etwas verschiedenen Voraussetzungen ausgehen, es 
scheint sogar, als ob die Ansicht C a s s e l s  selbst sich 
im Laufe des letzten Jahrzehnts ein wenig verschoben 
hätte. Deshalb ist es angebracht, die Meinungen der in 
Betracht kommenden Schulen kurz zu umreißen.

Die C a s s e l  sehe Lehre ist wohl in der zunächst 
1918 deutsch erschienenen „Theoretischen Sozial
ökonomie“ zum ersten M ale geschlossen veröffentlicht 
worden. H ier befaßt sich ein ganzes K apitel mit dem 
Geldwert; ein langer Paragraph, 54, untersucht die Zu
sammenhänge zwischen „Preisniveau und relativer Gold
menge". Man könne bei einer Untersuchung dieser Zu
sammenhänge nicht von der geförderten Goldmenge als 
solcher, sondern müsse von dem Verhältnis der ge
förderten Goldmenge zu dem gesamten Weltbestande an 
Gold ausgehen. C a s s e l  kommt auf Grund der E n t
wicklung von 1850 bis 1910 bei einer jährlichen A b 
nutzung von 0,2 pCt. dann zu dem Ergebnis, wenn „bei 
dem geltenden Preisniveau die Goldproduktion eine 
solche Ausdehnung erhält, daß sie 3 pCt. der jeweilig  
vorhandenen Goldmenge entspricht, dann herrscht G leich
gewicht und das allgemeine Preisniveau bleibt, soweit es 
auf Goldversorgung ankommt, unverändert" (Seite 418). 
W ie sich C a s s e l  die Einwirkung der neu geförderten 
Goldmengen auf den allgemeinen Preisstand denkt das 
geht aus seinen Ausführungen leider nicht völlig k lar 
hervor, aus der Lebhaftigkeit, m it der er seit mehr als 
einem Jahre dafür eintritt, die Mindest-Golddeckung des 
Notenumlaufs bei den großen Notenbanken niedriger fest
zusetzen, als bisher, oder, wie er sich ausdruckt, „Gold  
zu sparen", läßt aber nur den Schluß zu, daß er von 
Geldumlauf ausgeht, also etwa sagt: da w ir diesem von 
deV notwendigen jährlichen Steigerung nur einen Bruch
teil aus dem Neugold zuführen können, so muß der 
fehlende Bruchteil durch Noten ersetzt werden. In  ge
wissem Sinne befindet sich in diesem Schlüsse ein Bruch, 
da C a s s e l s  Verhältnisziffer von 3 pCt. weder auf die 
Goldmenge der Notenbanken, also die Umlaufruck agen, 
noch auf den Gesamtumlauf als solchen abgestellt ist, 
sondern auf den gesamten Weltgoldbestand. Ein  
englischer Fachmann, Joseph K  i t c h i n , Leiter der dem 
südafrikanischen Goldbergbau nahestehenden Union 
Corporation, stellt denn auch seine eigenen Schlüsse im 
bpfonten Widerspruch zu C a s s e l  nicht auf den ge
samten Weltgoldbestand ab, sondern auf den Teil der 
dem Goldumlauf dient, d. h. also auf das, was ubrigbleibt, 
wpnn die bekannten anderen Verwendungszwecke vorher 
berücksichtigt werden. W ie  das die Rechnung ver
ändert, ergibt sich aus K  i t c h i n s Schatzung, es seien

52 pCt. der gesamten Goldförderung seit der En - 
deckung Amerikas für solche Geldzwecke verwendbar 
geblieben, da 31 pCt. von den goldverbrauchenden Ge
werben 15 pCt. von Indien, 2 pCt. von China und 
Aegypten aufgenommen worden seien. Trotz dieser ge- 
fndJrten Grundlage kommt er im übrigen für das nächste 
H Ä  M  einem ähnlichen Prozentverhäl n,s und zu 
denselben Schlüssen wie C a s s e l ,  empfiehlt auch die 
gleichen Abhilfen wie dieser.

Solche Gedankengänge machen es verstand ich, daß 
das Gegenmittel gegen einen allgemeinen Preisfall infolge 
r U m a n id s  so häufig in einer Neuverteilung der am en- 
?  für die dortigen Geldbedürfnisse überhohen
c S o r r ä l e  «csucht w ird ' D er Anüriilspunkt der Gold- 
Wirkung wird aber nicht von allen Volksw irten  an dieser 
Stelle d h. also beim Eindringen in den oder bei der 
Ausweitung des Geldumlaufes gesucht. W erner S o m -  

b a r t
des ueiaum iauies sssuun. "  
bezeichnet unter rein beispielsweiser Be- 

P h i l i p p o v i c h  (Moderner Kapitalismus
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I I .  Auflage, Band I, Seite 548) den Goldförderer als den 
„einzigen N ichtverkäufer und einzigen Nurkäufer . Er 
sagt weiter, die Goldförderung schaffe eine Nachfrage 
nach Gütern, „die gleichsam aus dem Nichts hervorgeht 

eine Quelle ökonomischen Lebens, w ie sie 
nirgends sonst fließen kann". E r und die Volksw irte, die 
seine Ansicht teilen, erklären mithin, daß die Oold- 
fÖrderung durch eine erste Nachfrage die rre ise  im 
Fördergebiet beeinflusse, was sich dann wellenförmig  
fortpflanze, —  was aber, wenn es richtig ist, einen Aus
gleich in der von C a s s e 1 angeregten Weise erschweren, 
wo nicht unmöglich machen müßte. Ein Beweis für die 
Richtigkeit der einen oder der anderen Ansicht w ird  sich 
jetzt schwerlich fuhren lassen, denn die Tatsachen aus der 
Geschichte, die man heranziehen könnte, beziehen sich 
sämtlich auf Zeitläufte, in denen der Zusammenhang 
zwischen dem Golde und dem Geldumlauf noch kaum ge
lockert, viel weniger aber in derartigem Maße unter
brochen war, wie das seit 1914 der Fall ist.

Auch die Gegner von C a s s e l s  Folgerungen ver
treten aber so gut w ie durchweg den Standpunkt, d e r  
E i n f l u ß  d e r  G o 1 d f ö r d e r u n g a u f  d i e  
E n t w i c k l u n g  d e s  W i r t s c h a f t s l e b e n s  d e r  
W e l t  s e i  n i c h t  z u  l e u g n e n .  Dasi ist in
der letzten Zeit noch deutlich in den Ausführungen 
von Prof. L e h f e 1 d t , Johannesburg, zutage getreten, 
dessen Schrift „Controlling the output of Gold in
Deutschland besondere Beachtung fand, w eil der Keichs- 
bankpräsident eine Vorrede dazu geschrieben hat (in der 
übrigens auch er sagt, er wolle die Frage offen lassen, 
was wohl geschehen würde, wenn die Goldversorgung 
der W elt zu angemessenen Gestehungskosten nicht aus
reichen würde, um die Nachfrage für Geldzwecke zu 
decken). L  e h f e 1 d t selbst spricht (Seite 17) die Ansicht 
aus, daß auf lange Sicht die augenblicklichen etwa 2 pCt. 
jährlicher Steigerung „sicherlich genug, wo nicht zuviel 
sein würden, da man nicht erwarten könne, daß die Aus
weitung des gesamten Welthandels (trade könnte in 
diesem Zusammenhänge auch W eltw irtschaft heißen) 
größer sein werde.

Die beiden Schulen stehen sich also weniger in der 
Grundlage entgegen, als in den Folgerungen. W ill man 
sich aber ein U rte il über deren Richtigkeit bilden, so 
bleibt kaum etwas anderes übrig, als auf die tatsächliche 
Entwicklung im letzten Jahrzehnt zurückzugehen. Die 
Jahre seit Beendigung des großen Krieges kann man 
dabei nicht wohl als einheitlichen Zeitraum betrachten, 
man w ird  sogar eine gewisse Spanne nach Beendigung 
der amerikanischen „Inflation , also nach dem Jahre 1921» 
für das Ausschwingen des Pendels ansetzen müssen. Be
trachtet man aber die Preisentwicklung während der 
letzten Jahre in jenen Ländern, in denen nicht durch be- 
sondere Vorgänge, also durch w illkürliche Veränderungen 
im Geldumlauf, durch Schutzzoll- oder ähnliche M aß
nahmen die Grundströmung überlagert worden ist, s o 
i s t  e in  s t e t i g e s ,  n u r  g a n z  g e l e g e n t l i c h  
v o n  l e i c h t e n  E r h o l u n g e n  u n t e r b r o c h e n e s  
A b s i n k e n  d e r  P r e i s e  s e i t  d e m  J a h r e  19  2 5 
f e s t z u s t e 11 e n. Es ist häufig aus der „Rationali
sierung" in den amerikanischen Großgewerben zu er
klären versucht worden, aber die Entwicklung in den 
anderen für einen Vergleich in Frage kommenden Ländern 
läßt diese Erklärung mindestens nicht völlig ausreichend 
erscheinen.

II .
Für die folgende Untersuchung sind solche E r

klärungsversuche minder bedeutsam. M an kann, muß 
wohl angesichts der tatsächlichen Entwicklung von der 
Annahme ausgehen, daß ein solcher Preisfall im Gange 
ist, sich auch während absehbarer Zeit noch w eiter fo ri' 
setzen wird,, K  i t c h i n weist in seinen letzten E r
örterungen, vor allem in den eingehenden Gutachten, die 
er dem indischen Währungsausschuß erstattet hat, immer 
wieder darauf hin, daß es unter den heutigen Verhältnissen  
6 bis 8 Jahre dauere, ehe ein Goldbergwerk richtig ins 
Fördern komme, daß neue Goldvorkommen von w irk 

licher Bedeutung zur Zeit nicht aufgeschlossen wurden, 
daß der Rand am Ende seiner Hochblüte stehe und seine 
Ausbeute heute das Rückgrat der gesamten W e lt
förderung in den nächsten Jahrzehnten rasch und schart 
zurückgehen müsse —  eine Ansicht, in der er sich z. t>. 
mit L e h f e l d t  begegnet. W irkungen auf die W e lt
preise, wie sie die Goldfunde in Kalifornien und 
Australien um die M itte  des vorigen Jahrhunderts, ja 
sogar noch die ersten Transvaalfunde hatten, sind aber 
jetzt nicht zu erwarten, selbst wenn ein neues Kiesen- 
lager von Goldseifen aufgefunden würde: denn ein solches 
könnte der N atur der Dinge nach immer nur einmal einen 
großen Posten hergeben, aber niemals die Gesamlausbeutc 
in ähnlicher W eise durch Jahrzehnte beeinflussen, wie 
die bergmännische Förderung, die heute die Hauptrolle  
spielt; überdies verschwinden Mengen, wie sie in den er
wähnten drei (größten derartigen) Fällen die Preise so 
stark beeinflußten, gegenüber den heutigen Gold
beständen, —  mag man dieses W ort nun im Sinne 
K  i t c h i n s oder C a s s e l s  anwenden.

Die Entwicklung des Weltpreisstandes während der 
letzten Jahre h a t  a u f  D e u t s c h l a n d  n i c h t  u b e r 
g e g r i f f e n ;  es ist häufig genug betont worden, 
daß w ir in Deutschland eine „Sonderkonjunktur hatten. 
Erklärungen für sie sind in Menge versucht worden, so 
etwa der W iederaufbau, der Zustrom von Ausländs
anleihen, die Zollpolitik, die Entwicklung des G eld
umlaufs und schließlich die. Wechselwirkung mehrerer 
oder aller dieser Vorgänge. Jedenfalls hat diese deutsche 
Sonderkonjunktur den deutschen M ark t gegen das er
wähnte Wegsacken des allgemeinen Preisstandes so gut wie 
völlig abgeschirmt. Die erste Frage, die sich autdrängt, 
ist demnach die, o b  e i n e  s o l c h e  S c h i r m w i r k u n g
v o n  D a u e r  s e i n  k a n n .  Man w ird  sie ohne Rück
halt v e r n e i n e n  dürfen, denn es gäbe eben nur zwei 
Wege, um ein Uebergreifen dieser Entwicklung auf das 
deutsche W irtschaftsleben für die Dauer zu verhüten: 

"w e ite re  Uebersteigerung des Zollschutzes oder neue In 
flation. Daß beide völlig außer Frage stehen, ist oft 
genug ausgesprochen worden.

U nterstellt man für den Zweck dieser Untersuchung, 
daß das Absinken des Weltpreisstandes sich w eiter fo rt
setzen und daß es auch auf Deutschland allmählich ein
w irken wird, so ist die nächste Frage die nach den 
F o l g e n  D ie allgemeinen wirtschaftspolitischen Folgen
rnöjen hier „„erörtert b le ib » , Ä
genug sein können. Was uns hier DeschaUigt, das ist 
lediglich die eine, zunächst rein finanzielle Sonderfrage, 
wie die geschilderte Entwicklung die Ertragsfahigkeit der 
Unternehmungen in Deutschland beeinflussen wurde, ins
besondere ihre Fähigkeit, die festen Lasten zu verzinsen 
und abzubürden, die sie in den Jahren seit 1924 auf sich
genommen haben. ,

Die Aufnahme dieser festen Lasten, vornehmlich der 
Anleihen im Auslande dient, wie in jedem einzelnen Fall 
immer w ieder betont wird, der „Rationalisierung der 
deutschen W irtschaft", sie soll also wenn man das in 
verständliches Deutsch übersetzt, den E i n s t a n d s 
p r e i s  d e r  W a r e n e i n h e i t ,  die Selbstkost 
h e r a b d r ü c k e n .  Bei gleichbleibendem noch mehr 
bei steigendem Ausbringen e r h ö h t  s i c h  d a m i t z u 
n ä c h s t  d e r  G e w i n n a n t e i l  d e s  U n t e i  
n e h m e r s , ein Vorgang, der unter Umstanden sogar zu 
einer Senkung der Preise für den Verbraucher fuhren 
kann. In  Deutschland ist eine solche allerdings -  wie 
oben dargelegt -  bisher nicht (oder kaum) eingetreten, 
was aus der gegenläufigen Entwicklung der deutschen 
und der fremden Großhandelskennziffern ohne weiteres 
hervorgeht. Daraus müßte man, den im übrigen auch 
nach anderen Anzeichen wahrscheinlichen Sch uß ziehen, 
daß diese Senkung der Einstandspreise es den U n te r
nehmungen gestattet hat, i h r e i n n e r e K  a p 11 a I - 
b i l d u n g  z u  s t e i g e r n ,  stille Rücklagen anzu- 
sammeln. Zahlenmäßig läßt sich das allerdings nur in 
Einzelfällen belegen: steht aber die Kapitalbildung m 
Deutschland heute nicht mehr wesentlich hinter den 
letzten Friedensjahren zurück, was die allgemeine An-
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lirnm Ps 'iinteHrlf’ e,‘n n*cht unbeträchtlicher Te il dieses 
Rn l  und Snarlt'8̂ 6 Wege genommen haben, da weder 
w“ kipa“ t ! r ^ ß 4 i i .  noch die Anlage in neuen 
sprechende Steigê n' n^ . ^ nn̂ stens ~  e,ne V° U ent‘

W  e ? h  sCe 1 f i n  S 1Ung , müß‘ e die Unternehmungen 
ü b e r  a l s o  w ¡ V :n d e r K  o.n. ] u n  k t u t - g  e g e n - 
haben, als sie w ä r ^  r s 1 a n d s ,f, a h ^  e r ^ . m a c ß t  
nicht entsprechend t ™ enn Slc lhre, mneren £ UcklagCn 
darnach in der W aUef  steigern können Sie waren  
Verkaufspreise zuL ’ ,Sl̂  auch mit einem Sinken ihrer 

i ^st abzufinden. ohne daß ihreabzufinden, ohne d
Ein Sinken des Erlöses

Lebensfähigkeit becL., , a , 
für die Wareneinheit ,.'^lrd ‘ 
l i e h  v o n  v o r n k m u ß t e n  s i e  s o g a r  e i g e n t -  
h a b e n ,  denn das ! r e i n  i n ? A u g e  g e f a ß t  
Rationalisierung ist (0}’anze Endziel der sogenannten 
erzeugung zu steige^ e!" s°Btc doch sein), die W aren- 
d e r  Schluß ist u n z zu verbilligen: Und mindestens 
Menge der gleichen vw 1 a s s i £ - daß eine gesteigerte 
druck glatt unterk0^ are auf dem M a rk t ohne Preis- 
Urteilsfähige genug, .illen könnte. Es gibt allerdings 
rechnungen der deutSc¿e daran zweifeln, daß die Be- 
diesen, doch recht nah un Unternehmer im allgemeinen 
trügen. So hat sich Agenden Erwägungen Rechnung 
vorsichtigsten Beobacht1- nock einer der ältesten und 
Professor J a s t r o w ,  ¡ e r . wirtschaftlicher Vorgänge, 
gesprochen, daß früher ^ e)ner Unterhaltung dahin aus- 
Unternehmer stets von A^'gstens bei Erweiterungen die 
ihr eigenes W erk  wer<Je er Hoffnung ausgegangen seien, 
durchrutschen“ ; ob s e iy nilck dem Ausbau „schon noch 
lieh zugenommen habe, j 6.111 die Voraussicht so wesent- 
weit die K artelle und £ ’ erst noch nachzuweisen. W ie  
geschärft und den Unterr,S'írrirnenschlüsse den Blick hier 
erzogen haben, steht au^arner zu der nötigen Vorsicht 

Nimmt man aber selRŝ T1°,cU dahin, 
baren W irkungen eines a Uutnal an, daß diese unm ittel- 
von den Voranschlägen <}ers]laus auf größere Erzeugung 
berücksichtigt worden seiet) Unternehmer im allgemeinen 
örterung, ob auf die ej ’ so steht noch immer zur Er- 
Senkung des W a r e n p r e is e s  geschilderte allgemeine 
dem notwendigen M aße ?des überhaupt, ob ferner in 
worden ist. Diese Frage a,jauf Rücksicht genommen 
gemeiner, etwa so gefaßt tyer,!rd wohl sogar noch all- 
s o l c h e  s ä k u l a r e  P r e ¡ n müssen, o b  m a n  e i n e  
b e r ü c k s i c h t i g e n  S o l [ ? S e n k u n g  ü b e r h a u p t  
r ü c k s i c h t i g e n l ä ß t  u e ' w i e  s i e  s i c h  b e -  
V o l k s w i r t s c h a f t  u n j n d w i e  s i e  a u f  d i e  
U n t e r n e h m u n g  w  i r ^ e a u f  d i e  e i n z e l n e  

Die Eingangsfrage, ob n w ü r d e. 
r ü c k s i c h t i g t  werden solche Senkung b c -
noch mit einem Ja beatit^ ßte, w ird man vielleicht 
„W ie“ jedoch ist kaum zu en können. Ueber das 
schwerer jedenfalls als darij  ̂ 01 U rteil zu kommen, noch 
um die entsprechenden Vo'r^ enn es sich (wie oben) 
Angebotes einer einzelnen beim Steigen des
Wenigsten, weil der dort re handelt —  nicht zum 
möglicher Ausweitung des UmSa, naheliegende Einwand 
gesteigerten Gesamtnutzens bier ,es und dadurch wieder 
bei einer allgemeinen Senkung n‘cht mehr durchschlägt: 
die durch einzelne Ausnahmen j des Warenpreisstandes, 
in ihren W irkungen wesentlich "'eder aufgehoben, noch 
wäre ein derartiger Ausgleich Rändert werden würde, 
nicht mehr möglich. Bleibe^der gar Ueberausgleich 
W i r k u n g e n  einer solchen §e schließlich noch die 
Preisstandes. In  früheren J a h f^ u n g  des allgemeinen 
Zeitläufte gekennzeichnet durch ^ te n  waren derartige 
allgemeinen Geschäftsumfanges n r j ln Einschrumpfen des 
bewußter Depression (wenn dieSea durch eine A rt unter- 
*st), die selbst gelegentliche Erh0iS Beiwort hier zulässig 
die Erträge der U nternehm ung^ngen  überlagerte und 
hielt. dauernd unter Druck

Nun ist in diesen zum Verg| 
baren Zeitläuften die deutsche Wj *che einzig heranzieh- 
uch von Einzelunternehmern i Scbaft fast ausschließ- 
betrieben worden, b e i  d e n e  ̂ Aktiengesellschaften

e s f e s t e  L a s t e n

k a u m  g a b ,  bei denen sich jeder W andel der Lage m it
hin unmittelbar in dem verwendbaren oder auskehrbaren 
Ertrage aussprach. D e r  E i n z e l u n t e r n e h m e r  i s t  
i n z w i s c h e n  in stärkstem Maße d u r c h  d i e  
A k t i e n g e s e l l s c h a f t  i n  d e n  H i n t e r g r u n d  
g e d r ä n g t  worden; g e s t i e g e n  i s t  a b e r  a u c h  
(zum Te il wegen der Schwierigkeit, neue A ktien  unter
zubringen) d e r  f e s t  v e r z i n s l i c h e  A n t e i l  a n  
d e m  a r b e i t e n d e n  K a p i t a l .  Die Schätzungen, 
die Minister C u r t i u s jüngst im Haushaltsausschuß des 
Reichstages m itteilte, sind wenig schlüssig: Einmal sind 
die Grundlagen der Berechnung des Daweswertes und 
der festen Auslandslast nicht die gleichen, zum anderen 
; her ist die feste Gesamtlast, einschließlich Aufwertungs
schuld und innerer festen Lasten wesentlich höher, selbst 
wenn man die in diesem Zusammenhang nicht glatt zu 
vernachlässigende schwebende Schuld außer Anlaß läßt; 
schließlich aber ist der Durchschnittszins heute wesent
lich höher, als er es vor dem Krieg war, der A nteil, den 
er am Gesamt e r t r a g e  beansprucht, somit verhältnis
mäßig größer, als damals. Zudem ist dieser A nteil, auf 
■bsehbare Frist wenigstens, n i c h t  v e r m i n d e r b a r ,  
n„Rpr durch die (feststehende) Tilgung, es sei denn durch 
Rückkauf am M arkt. D a s  m a c h t  a l s o  d i e  G e 
f ä h r d u n g  d e s  E r t r a g e s  v i e l  g r ö ß e r ,  a s  
s i e  es u n t e r  a n d e r e n  U m s t a n d e n  v i e l -  
1 • c h t w ä r e  Die entscheidenden Fragen sind mithin
einerseits, wie sich das tatsächlich arbeitende Kapital zur 
Summe des zins- und dividendenberechtigten verhalt mit 
der Unter!,age, w ie groß der A r,.ed

i V  s te V ,"  vielleicht auch noch iür die Anskehrung an- 
Gemessener Dividenden z u  v e r w e n d e n .  D ie andere 
Gruppe ließe sich etwa wie folgt fassen. W  i e v e , -  
u " H P s i c h  d a s  A b  s i n k e n  d e s  a l l g e m e i n e n  
P r e i s s t a n d e s  nach Größe Raschheit und m itte l
baren Wirkungen z u  d e r  S c h n e l l i g k e i t ,  m i t  
á e T d í e  f e s t e n  L a s t e n  a b g e b u r d e t  w e r d e n  
X  die gesamte Rentabilität gesteigert werden kann.

* *
*

ty Verhältnisse sind zu verw ickelt, als daß sich auf 
P.1C dpctellten Fragen heute schon eine eindeutige

Antwort le b e n  ließe. Die Vorgänge, um die es sich 
A M  i i jn jhren Auswirkungen derart wichtig,
ä dä \ 3 . i c U  de“  Bedeutung auch uicht entbehrt d,u 
entscheidenden Fragen zunächst einmal k lar heraus-
zuarbeiten.

nie Berufsschule für das Bankgewerbe und 
die Fortbildungskurse für Bankbeamte 

in Berlin.
Von Dr. Wille, ^ «.

Leiter der Berufsschule und der Fortbildungskurse, Berlin.

r I J Problem der Ausbildung des Nach-
Nachdem das P ^ ^ n  H errn  Dr. H a e f f n e r  be- 

wuchses an i etzthm von den Herren H . B ü 1 1 1 g , 
handelt Y d i 11 und C. H  e u m a n n fortgeführt worden 
E; U  S notwendig mitzuteilen, daß inzwischen in Berlin 
lSt' ‘ der Industrie-“ und Handelkam mer infolge Vertrags 

c t . . j t Berlin und im Einvernehmen mit dem Ver- 
t l d  der B eíliuer Baukleitungeu, E. V., eine Beruisschule 
für das Bankgewerbe errichtet ist. .
f Auf Grund des Berliner Ortsstatuts vom 22. A pril 
i h a t  die Industrie- und Handelskammer zu Berlin als 
Schulträger am 9. M ai 1927 die Berufsschule für das Bank- 
gewerbeá eröffnet, D ie Darmstädter und Nationalbank
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stellte die notwendigen Räume in ihrem Gebäude am 
Schinkelplatz 1— 4 zur Verfügung. Der Besuch dieser 
Schule ist für alle männlichen und weiblichen Bank
lehrlinge unter 18 Jahren obligatorisch und unentgeltlich, 
Von der Uebergangsbestimmung im § 19 des Ortsstatuts, 
betr. Befreiung derjenigen Lehrlinge m it Obersekundareife, 
die vor dem 31. M ärz 1911 geboren sind, haben Großbanken 
und Privatbankiers nur in wenigen Fällen Gebrauch ge
macht. Die Schulpflicht dauert in der Regel für Jugend
liche mit der Reife für Obersekunda einer höheren Lehr
anstalt oder m it dem Zeugnis der m ittleren Reife 4 H a lb 
jahre, für Jugendliche, die ein derartiges Zeugnis nicht 
vorweisen können, 6 Halbjahre. D ie Arbeitgeber sind ver- 

flichtet, die von ihnen angenommenen schulpflichtigen 
ehrlinge (nicht das gewerbliche Personal) bei der Bank

schule anzumelden und sie während der Geschäftszeit zum 
regelmäßigen Besuch des Unterrichts anzuhalten.

Der U nterricht w ird an 2 Wochentagen, im Sommer 
von 7 A — 11 Uhr, im W in ter von 8— 11A  U hr erte ilt und 
umfaßt in 8 Wochenstunden die folgenden Lehrfächer: 
Bankkunde m it Schriftverkehr, Bankbuchhaltung, Bank
rechnen, Rechtskunde, englische (oder französische) Bank
korrespondenz. Daneben w ird  an einem Nachmittag 
mindestens 1 Stunde für Leibesübungen verwendet, Der 
Lehrstoff ist auf 4 (6) Halbjahre verteilt. D er Unterricht 
hält enge Verbindung m it der planmäßigen Ausbildung 
der Lehrlinge im Betriebe, um die theoretische Be
lehrung in der Schule m it der praktischen Tätigkeit in 
der Bank nach M öglichkeit Schritt halten zu lassen. Im  
M itte lpunkte des Unterrichts steht die Bankkunde 
(Bankbetriebslehre). Methodisch ist der Unterricht nach 
dem Grundsatz der Arbeitsgemeinschaft aufgebaut, er 
sucht zur Selbsttätigkeit auf allen Gebieten des Bank
wesens anzuregen, lehrt Beobachtungen zu sammeln und 
praktische Aufgaben zu lösen. A m  Schlüsse des H a lb 
jahres und bei der Entlassung werden Zeugnisse m it dem 
Stempel der Handelskammer ausgefertigt, sie sind für die 
Personalakten der Lehrlinge bestimmt. D ie Bankschule 
w ird im W interhalbjahr 1927/28 von 372 Schülern besucht, 
davon sind 64 weiblich und 45 ohne das Zeugnis der Reife 
für Obersekunda. Von den 13 Klassen werden 10 am 
Vormittag, 3 vorübergehend wegen Raummangels nach
mittags von 14— 17 A  U hr unterrichtet.

Auf Veranlassung und m it finanzieller Unterstützung 
sowohl des Verbandes der Berliner Bankleitungen, als 
auch des Centralverbandes des Deutschen Bank- und 
Bankiergewerbes hat die Industrie- und Handelskammer 
zu Berlin mit der Bankschule auch Fortbildungskurse für 
Bankbeamte verbunden. Für die planmäßige W e ite r
bildung der jungen Bankbeamten sind am 1. November d. J. 
Kurse von 20 und 40 Lehrstunden und wöchenliche E inzel
vorträge von je 1A  Stunden eröffnet, denen ein w e it
reichendes Programm zugrunde liegt, das aber bewußt 
rein wissenschaftliche Gebiete ausschließt zugunsten 
einer möglichst vielseitigen Ausbildung in der Technik  
des Bankbetriebes. D ie Kurse werden von bewährten  
Praktikern aus dem Bankgewerbc und Lehrern an der 
Bankschule abgehalten; für die Einzelvorträge sind be
sonders hervorragende M änner der Praxis gewonnen, Die  
Kurse setzen eine Teilnehm erzahl von etwa 25 voraus und 
kosten bei 20 Stunden R M  5.— , bei 40 Stunden R M  10.— • 
Die Einzelvorträge sind als Ergänzung der Kurse gedacht 
und für alle Teilnehm er unentgeltlich. Von den im Pro
gramm vorgesehenen Kursen sind folgende zustande ge
kommen: Bankpolitik, Banktechnik in 2 Parallelkursen, 
Praxis der Bankbuchhaltung und Bilanzlehre in 2 Kursen, 
die Effektenbörse und ihre Geschäfte, das Recht in der 
Bankpraxis, Zahlungsverkehr, einschließlich Wechsel- 
und Scheckverkehr, englische, französische und spanische 
Bankkorrespondenz. D ie Gesamtzahl der Kursus
teilnehmer ist 336; die Einzelvorträge werden von 
mindestens der gleichen Anzahl von jüngeren und älteren  
Bankbeamten besucht. D ie Teilnahme und die Leistung 
in den Kursen w ird am Ende des Halbjahres auf Wunsch 
durch ein Zeugnis bestätigt.

Der Besuch der Berufsschule für das Bankgewerbe und 
die Teilnahme an den damit verbundenen Fortbildungs

kursen für Bankbeamte beweisen die Notwendigkeit der 
Berufsbildung im Bankgewerbe neben der praktischen 
Lehre und der Arbeitsleistung im Berufe. Sie geben den
jenigen Autoren recht, die hier und anderswo dafür vor
bereitend eingetreten sind. Sie lassen darauf hoffen, daß 
mit dem A uf- und Ausbau der Schule und der Kurse das 
Bedürfnis der Ausbildung eines tüchtigen Nachwuchses 
befriedigt werden kann, wie es bisher auf dem Wege der 
Selbsthilfe in den Verbänden der Bankbeamten allerorten  
und mit viel Aufwand an Mühe und M itte ln  versucht 
wurde. Es ist der Industrie- und Handelskammer und 
dem Verbände der Berliner Bankleitungen zu danken, daß 
nunmehr die erforderlichen M itte l bereitgestellt sind, um 
die V or- und Fortbildung des Nachwuchses im Bank
gewerbe einheitlich zu gestalten für die zweifellos 
schweren Anforderungen in der Zukunft jedes einzelnen 
Bankbeamten und jedes Bankbetriebes.

Gerichtliche Entscheidungen.

I. Bürgerliches Recht.
Zu §§ 854 Abs. II, 930 BGB.
Z u r  W i r k s a m k e i t  d e r  S i c h e r u n g s ü b e r 

e i g n u n g  v o n  H o l z  g e n ü g t  n i c h t  d i e  K e n n 
z e i c h n u n g  d u r c h  T a f e l n  a u f  d e m L a g e r p l a t z  
des  S i c h e r u n g s g e b e r s .

Urteil des RG. v. 11. 10. 1927 — V I 170, 27 —. T.
Der Berufungsrichter hatte unter Bezugnahme auf RGZ. 

Bd. 74 S. 146 fg. ausgeführt: Eine Uebertragung des Eigentums 
an dem Holzlager der Firma Fr. auf die Beklagte habe nicht 
stattgefunden, weil der Besitz an dem Bolzlagfr n’cht auf die 
Beklagte übergegangen sei und auch die Abrede eines Besitz
konstituts nicht vorliege. In der gesonderten Aufstapelung 
der der Beklagten zu übereignenden Hölzer und in der An
bringung von Tafeln mit entsprechender Aufschrift sei eine 
Uebergabe der Hölzer an die Beklagte nicht zu erblicken. 
Dadurch seien die auf dem Holzplatz der Lirma Fr. lagernden 
Hölzer dem tatsächlichen Machtbereiche dieser Firma in 
keiner Weise entzogen worden. Daß der Angestellte D. der 
Firma Fr. hinsichtlich der zu übereignenden Holzer als Treu
händer bestellt worden sei, nütze der Beklagten nichts; denn 
auch D. habe an dem im Machtbereiche der birma Fr. ver
bliebenen Holzlager den Besitz nicht erlangt. Auch ein Besitz
konstitut im Sinne des § 930 BGB. sei nicht dargetan. Das 
fiduziarische Verhältnis des Sichcrungsvertrags als solches 
schließe ein Rechtsverhältnis der im § . ° ,B’ äeraeinten
Art nicht in sich; ein solches sei auch nicht den sonstigen 
Vertragsbestimmungen zu entnehmen; insbesondere sei darin, 
daß die Firma Fr. berechtigt sein sollte, von den Hölzern 
gegen Ersatzlieferung Posten zu verkaufen, keine das Vor
liegen eines Besitzkonstituts rechtfertigende Verkaufs- 
kommission zu erblicken. Diese Abrede ließe vielmehr er
kennen, daß die Parteien ein Vertragsverhaltms, vermöge 
dessen die Firma Fr. der Beklagten gegenüber zum Besitz 
berechtigt oder verpflichtet sein sollte, gar nicht hätten
schaffen wollen. , D

Der Berufungsrichter hat weder den Begriff der Besitz
übertragung verkannt, noch die Vorschrift in, § 854 Abs. 2 
BGB. übersehen. Die Vermessung und getrennte Aufstapelung 
der zu übereignenden Hölzer sowie ihre Kenntlichmachung 
durch Anbringung von Tafeln konnte nur dann der Beklagten 
den Besitz verschaffen, wenn sie dadurch die Möglichkeit 
erhielt, die Gewalt über die Sache auszuüben. Das aber 
verneint gerade der Berufungsrichter, indem er tatsächlich 
feststellt, daß die auf dem Holzplatz und in den Schuppen 
der Firma Fr. lagernden Hölzer dem tatsächlichen Macht
bereich derselben in k e i n e r  w e i s e  entzogen wurden. 
Hierdurch unterscheidet sich der vorliegende, wie auch der 
in RGZ. Bd, 74 S. 146 entschiedene Fall von dem von der 
Revision angezogenen, in OLG. Bd- 13 S. 167 abgedruckten. 
In diesem war festgestellt worden, dali der Erwerber die Ver
fügung über die noch im Hafen liegenden Hölzer erlangt hatte 
und in der Lage war, die Gewalt darüber auszuüben.

Auch gegen gesetzliche Auslegungsregeln, insbesondere 
gegen § 133 BGB. hat der Berufungsrichter nicht verstoßen, 
wenn er in dem Vertrag vom 24. September 1925 die Ver
einbarung eines Rechtsverhältnisses im Sinne von § 930 BGB. 
vermißt. Die Bestellung des Angestellten D. der Firma Fr. 
als Treuhänder konnte nicht die Vereinbarung eines Ver-
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wahrungsvertrags zwischen den Vertragschließenden ersetzen.
S T m  ® lo inglntsrVrs als der vom erkennenden Senat am 24. Mai 1910 e n ts c h ^ ^  ĴW lgl0 s 706) Dort hatten die
^ar eien eme -i e Vereinbartt und es wurde vom Reichs
erörtert hatte oh der Berufungsrichter nicht die Frage 
T 'Vip nirht den Abs u Parteien mit der Vereinbarung einer

M i
g«»*"“ “ j ” \  »*se T ls i'1Ä f f Ä *  vi;

Res i r ganhie n  H öl/Jr^1 Pfunden werden. Daß aber D. den 
dfp Reklaite ausüb * “W * «langt hat, also auch nicht für 
Ausdrücklich fest.' k°nnte, stellt der Berufungsrichter

in L S e«tirtCi r P r a x U ° k{°b«  1927 bestätigt die J.ish®r ŝ ho"

i , „ Skh,ronä!Sb' ^ « ' ^ ^

be.t In i 'd f e S* F L u n "  'S * »e ic l.ie ricM  «rSflenlllchle» T . l ;
zwischen den Parteien Sicherungsubereignungsabkommens
Gründen ergibt sich aber wörtlich angegeben. Aus den 
Vertrage an der V e r e n g 1 voller Deutlichkeit daß es dem 
im § 868 BGB. g e m e in te /^  eines Rechtsverhältnisses der 
konstitut im Sinne des § ^ t  {fM®. , * » « *  das ein Besitz
körnen. 9 *10 BGB. hatte erreicht werden

Auf die Bedeutung <]j . , . . .
bereits in den Gründen ^ F r a g e  hatte das Reichsgericht 
Archiv XXV Nr. 22 Seite vom 4. Juni ^  Bank-
Reichsgericht einen Sichen, 98)., hingewiesen. Dort hatte das 
ungültig erklärt, weil es ¡„ F,subereignungsvertrag deshalb tur 
deren der mittelbare Besit, , att einer Vereinbarung, kratt 
übergehen können, fehlte i j f *  den Sicherungsgläubiger hatte 
im Bank-Archiv vom 1. N0v Rl hierüber meine Ausführungen

Den gleichen Mangel 1926 Seite 93).
vertrag, der dem Reichsgerfer;alt der Sicherungsübereignungs
scheidung vom 11. Oktober lqL2ur Beurteilung bei seiner Ent- 
man könnte beinahe sagen tv„,Vor âg- Auch hier wieder der, 
glauben, daß allein die Tats^i?18jke Fehler, daß die Parteien 
tumsübergang genügt, um ei e der Einigung über den Eigen- 
zu schaffen. Eine solche ^ .  gültige Sicherungsübereignung 
stehender Rechtsprechung des p nS genügt aber nach fest
klaren gesetzlichen Bestimm^- Reichsgerichts und nach den 
(§§ 928 ff. BGB.) nicht. sen über den Eigentumsübergang

Es muß für den Fall, daß ,.
Schuldners verbleibt, noch ej_ >e Ware in den Händen des 
Rechtsgrunde dies geschieht Vereinbarung, aus welchem 
Wahrung oder ein ähnliches ^ «»brauch, Miete, Pacht, Ver- 
Die Vereinbarung a l l e i n ,  der ’.^Verhältnis), hinzukommen, 
bleiben, genügt nicht. °sitz soll beim Schuldner ver-

Im vorliegenden Falle n,a(J
Scheidung umso überraschter g «er Laie durch diese Ent- 
scheinbar alle sonstigenVora,,’ esen sein, als im übrigen 
eignung von Warenbeständen ,n Zungen, die bei der Ueber- 
vorgelegen haben. So sind of(enb er Regel erfordert werden, 
gestaoelt und sie sind ferner inj^I die Waren gesondert auf
sprechender Aufschrift versehen ^ besonderen Tafeln mit ent- 
i'ber das tatsächliche Vorhang «den. Auch eine Kontrolle 
durch einen eigens zu diesem der Bestände scheint
stattgefunden zu haben. eck bestellten Beauftragten

In der Praxis wird leider
nahmen die Bedeutung beigerneSsa 'g diesen letzteren Maß- 
Kennzeichnung und getrennter Qls ob bei genügender
eignung als solche ohne R ückstufung die Sicherungsüber- 
grunde liegenden Vereinbarungen auf den Wortlaut der zu
ist jedoch nicht der Fall. Es Ordnung sein müsse. Das 
darauf an, daß auch der WOrtla, ,l ausschlaggebend immer 
eignungsvereinbarungen einen g(j, «t der getroffenen Ueber- 
aarstellt. Getrennte Lagerung ^  Uebereignungs vertrag 
sind oftmals außerdem erforderlich besondere Kennzeichnung 
anderen gleichartigen nicht übere;’ uUi das Sicherungsgut von 
unterscheiden zu können. ®n Beständen genügend

Der Versuch des Gläubigers, ajj . 
gesonderten Lagerung und der bes0n i 1« aus der Tatsache der 
u n m i t t e l b a r e n  Besitzerwerb <*en Kennzeichnung einen 
«echt vom Reichsgericht zurückgekonstru ieren ist mit 
barer Besitzerwerb setzt eben vot «Sen worden. Unmittel- 
bestimmten Bestände dem tats^j*.' daß die zur Sicherung 
Schuldners hatte«i entzogen werde, '«hen Machtbereich des 
9a dle Holzer beim Schuldner v ^ s e n . Das letztere ist, 
gewesen' bI>eben, nicht der Fall

Auch den Ausführungen des Reichsgerichts darüber, daß 
die Einsetzung eines Angestellten des Schuldners zum Treu
händer über die übercigneten Bestände nicht ausreicht, um eine 
Vereinbarung eines Verwahrungsvertrages oder eines ähnlichen 
Rechtsverhältnisses zwischen den Parteien zu ersetzen, wird 
man sich anschließen müssen. Ein Treuhandverhältnis würde, 
wie das Reichsgericht im Band 84 Seite 217 entschieden hat, 
voraussetzen, daß aus dem Vermögen des Treugebers etwas 
übergeht, daß also zum mindesten rechtlich wenn auch ment 
wirtschaftlich eine Vermögensübertragung vorgenommen wird. 
Rpdingung für das Zustandekommen eines derartigen Treuhand
verhältnisses ist aber eben immer, daß der Treugeber einem 
Treuhänder etwas ü b e r e i g n e t .

Auf den vorliegenden Fall angewandt, wurde das be- 
j  ton daß e!n Treuhandverhältnis wohl dann hätte zustande- 
?“ *“ ■ wem  Verm 6ie„„tück. de, Schuldner, in
rechüwirksamer Form also z, B. „ach § 930 BGB dem Treu- 

Aor übertragen worden waren. Allem die latsache aber, 
4a8 ein Angestellter des Schuldners mit gewissen treu- 
£s„derischen Funktionen beauftragt worden ist, wahrend tat- 

Mich die Ware selbst nicht auf den Angestellten als Treu- 
linder sondern in allerdings ungültiger Form auf den 
Gläubiger übereignet worden ist, genügt nicht um hierin einen 
unmittelbaren oder mittelbaren Besitzerwerb für den Treu-

«ei .1*« heme.kt:^ Das Urteil de, Reich,. 
diht entgegen den ersten alarmierenden Besprechungen 

fn manchen Fachzeitschriften (vgl. Holzmarkt vom 8 November 
9271 keinen Anlaß zu irgendeiner Beunruhigung. Das Reichs- 

1927] Kein eincm Urteil keine neuen Erfordernisse auf,
^ d t - n  bestätigt nur das, was in der Praxis bei sorgfältiger 
sondern 8 Sicherungsabereignungsvertrages schon immer
berücksichtigt worden ist und mit Rücksicht auf die gesetz
lichen Bestimmungen beachtet werden muß.
1 Rechtsanwalt Dr. K a d e 1 b a c h , Berlin.

II. Aufwertungsrecht.

Zu § 49 AuiwG.
A n n a h m e d e r  L e i s tu n  g U . f c  . ^ e t  y o i ,  

Wern n E in irö s u ig  v o r g e l e g t  u n d  d e n  R ü c k -

r a h l u n s b  e t r a g  6 n 1 g 6 g * L V Y i A A
Urteil des RG. vom 29. 9. 1927 — IV  432. 27 .
I  -R s 49 Abs 1 AufwG. steht dem Pfandbriefgläubiger 
Gemäß § 49 • der gesetzlich näher geregelte

trotz Bewirkung der Leistung 8 bg. ^  Annahme der
Aufwertungsanspruch^ hat> Der Anspruch ist nach
Leistung j der Durchführungsverordnung vom 28. Juni
^ rt; Yrprt r S 423) zur Vermeidung des Verlustes bis zum 
1926 (RGBl. 1 ■ I . Hypothekenbank anzumelden und, 30. September 1926 bei de ’ «YPOin ^  ^  oktober 1926 ße.
faHs diese Jkn ¿ '^ ^ " c h e n . Daß diese Fristen nicht gewahrt 
richtheh ... Dcr Kläger glaubt sich an sie nicht ge-
findden weil es ln  der Annahme der Leistung fehle. Das Land- 
bun-dM ’hYt ausgeführt, es könne dem Kläger zugegeben werden, 

Entgegennahme der von der Beklagten gezahlten 
Aaa 679*50 PM keine Annahme als Erfüllung enthalte da dieser 
l,06i 67Y'mit einem Werte von rund 3 GM außer Verhältnis zu den
B.e*ra*? t-onen Friedenspfandbriefen stehe. Es hat aber eine 
hin^ebet r ä g 1 i c h e Annahme darin erblickt, daß der Kla| «
- t Cder Geltendmachung ^ ^  AH-

r  in ,  .1. 5 Ä £

T ,d “  crk' nn“  ”  íeb“ ■
daß er sic nicht P f f  f a  - I r f  tinutieri daß unter der An-

c DCÄ S  i»  sin ™  d“  T S  AuiwG. „ich. die Ent- 
nähme der L®istur ®,, ,  t tfes ais solche, sondern nur eine so
M r . ' T u .  ' i t ä  “  U 7 S Z  .u , ihr .ich de, Wille de. An- 
gCurtetnCden ergibt, die Leistung als Erfüllung gelten zu lassen, nehmenden e g  t yom Reichsgericht wiederholt aus-
DieSe A n  worden, In Abweichung von den weiteren Dar- 
gesproch Landgerichts ist indes anzunehmen, daß eine An-'egungen des L dg darin j daß (wie unstreitig) der
v r T r  die gekündigten Pfandbriefe der Beklagten zum Zwecke 
Klag «  übergab und den kursmäßigen Papiermark-Betrag
der Einlösung g Allerdings stand dessen Goldmarkwert 
d* E ? J Ä S £  zu dem der B .U n{ t«„ »1, Gegnnw.rl 

Pfandbriefe zugeflossenen Kapital. Indes bestand in der 
^e r .. t Zeit noch vielfach die Meinung, daß der Grundsatz 
Mark gleich Mark für die Erfüllung von Schuldverbindlichkeiten 
maßgebend sei und Papiere der fraglichen Art daher ihren Wert
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verloren hätten. Daß dies auch die Auffassung des Klägers war, 
wird in der Revisionsbegründung anerkannt. Es heißt dort, der 
Kläger habe an den Papieren infolge ihrer Wertlosigkeit kein 
Interesse mehr gehabt und versucht, zu retten, was noch zu 
retten war. Wenn unter diesen Umständen der Kläger sich frei- 
willig dazu entschloß, die Papiere zur Einlösung zu bringen und 
sie der Beklagten selbst übergab, so kann das nach 1 reu und 
Glauben und bei Berücksichtigung der Verkehrssitte nur dahin 
ausgelegt werden, daß er die ihm zufließende, dem Kurse ent
sprechende Leistung als Erfüllung annehmen wollte. Eine 
andere Frage ist es, ob im Hinblick auf die Geringfügigkeit des 
Dargebotenen von einem stillschweigenden Vorbehalt ge
sprochen werden könnte. Ihr braucht aber hier nicht nach
gegangen zu werden {vgl. RGZ, Bd. 113 S. 316), da der Kläger 
im bejahenden Falle gleichfalls seiner Rechte durch Nicht
anmeldung verlustig gegangen sein würde.

Hiernach erweist sich die Ablehnung des geltend gemachten 
Anspruchs als gerechtfertigt und es bedarf weder eines Ein
gehens auf die Darlegungen des Landgerichts, soweit sie die 
n a c h t r ä g l i c h e  Annahme betreffen, noch der Erörterung, 
ob es der Wahrung der gesetzlichen Fristen auch im Falle rein 
tatsächlicher, des Annahmewillens entbehrender Entgegen
nahme des Geldbetrages bedurft hätte.

Bücherbesprechungen.

U n g a r i s c h e s  W i r t s c h a f t s j a h r b u c h ,  3. J a h r g .
Budapest 1927. Selbstverlag der Redaktion.

Es liegt der dritte Jahrgang des „Ungarischen Wirtschafts- 
Jahrbuches“, herausgegeben von Minister a. D. Dr. G r  a t z  und 
Redakteur Dr. B o k o r , vor. Das 371 Seiten umfassende Buch 
gewährt in einer Reihe von interessanten Aufsätzen prominenter 
Persönlichkeiten ein umfassendes Bild des ungarischen W irt
schaftslebens. Aehnliche Symptome, wie sie für den Auf
schwung der deutschen Konjunktur maßgebend waren, zeigten 
sich auch in den Erscheinungen der Wiedergesundung der un
garischen Wirtschaft im vergangenen Jahr, aber auch ähnliche 
Sorgen, die uns belasten, verdunkeln den Schimmer der jungen 
Prosperität des Landes. Eine solche Methode der Aneinander
reihung einzelner Referate aus verschiedener Feder über 
Spezialgebiete eines gemeinsamen Themas enthält oft nicht nur 
die auch hier nicht ganz vermiedene Gefahr der Wiederholung, 
sondern auch gewisse Widersprüche, die aus der subjektiven 
Auffassung des einzelnen Verfassers erklärlich sind. Die in dem 
Jahrbuch enthaltenen Gedanken sind indessen mehr oder 
weniger auf die übereinstimmende Note eines ausgesprochenen 
Wirtschaftsoptimismus sowohl hinsichtlich des vergangenen 
Jahres als auch für die Zukunft gestimmt, so daß die Lektüre 
des Buches ein einheitliches Bild gewährt, Die Referate be
handeln nicht nur wirtschaftliche Fragen, sondern auch Dinge 
der Verwaltung, wie z. B. Verfassung, Politik, Versicherungs
wesen, sozialpolitische gewerbliche Maßnahmen usw.

Es ergibt sich, daß das Sanierungswerk des Völkerbundes 
gelungen ist. Die Währung wurde mit der am 1. Januar 1926 
cingeführten obligatorischen Pengörechnung endgültig sta
bilisiert, das Staatsbudget 1926 weist einen Ueberschuß auf 
und zum ersten Male nach langen Jahren der Not war es 
möglich, einen namhaften Betrag für öffentliche Arbeiten und 
Investitionen einzustellen. Freilich ist der Etat immer noch 
derjenige eines armen Landes, was sich z. B. aus den nur 
60 pCt. des Friedenswertes betragenden Beamtenbezügen 
ergibt. Die Staatssteuerlast ist hoch, laut Budget 1927/28 
mindestens 73 Pengö pro Kopf gegen 59 Pengö vor dem 
Kriege. Die größte Sorge bereitet trotz der Zunahme des 
Handelsverkehrs um 9,1 pCt. der Passivsaldo der Handels
bilanz, die in der zweiten Hälfte 1925 noch aktiv war, in der 
entsprechenden Zeit 1926 aber einen Passivsaldo von 10,1 M il
lionen Goldkronen aufweist, der sich im ersten Halbjahr 1927 
noch erhöht hat. Den ausschlaggebenden Grund bildet, wie 
in Deutschland, die erhöhte Einfuhr, für die u. a, der Zu
sammenbruch des Viktoria-Mühlen-Konzerns und die un
günstige Preisgestaltung maßgebend war. Hierzu heißt es: 
„Wenn sich die Weltmarktpreise auf dem Niveau 1913 halten 
würden oder wenn die Wertsteigerung der wichtigsten land
wirtschaftlichen Artikel die Preissteigerung der Industric- 
artikel erreicht hätte, so hätte sich die Handelsbilanz sicher
lich aktiv gestaltet". Eine gute Studie über die Zahlungs
bilanz beweist ebenfalls, daß Ungarn im Aufstieg begriffen ist. 
Auch auf dem Geldmarkt waren Besserungen festzustellen. 
Die Börse nahm einen erheblichen Aufschwung, die Zinssätze 
senkten sich, eine Reihe von Ausländsanleihen wurden ab
geschlossen, die Reingewinne der Banken nahmen um 20 bis 
30 pCt. zu, wobei nicht außer acht zu lassen ist, daß diese 
Institute ihr Friedensvermögen nur zu einem Bruchteil er

halten haben und daß die Goldbilanzen mit der größten Vor
sicht aufgemacht wurden. Die gewährten Kredite erhöhten 
sich. Handel und Industrie belebten sich, insbesondere das 
Wechselgeschäft; die Insolvenzen nahmen ab und der W irt
schaftsverkehr mit dem Ausland wurde insbesondere auch 
durch Erweiterung und Verbesserung von Handelsverträgen 
gefördert. Auch machte die Entwicklung des Fusionsgedankens 
und der Kartellierung Fortschritte. Die Wirkungen des eng
lischen Bergarbeiterstreiks machten sich günstig bei der 
Kohlenwirtschaft bemerkbar. Die Landwirtschaft hat zum 
Teil den Ertrag der Vorkriegszeit erreicht.

Bei alledem ist aber nicht zu vergessen, daß die Krise 
noch nicht endgültig überwunden ist. Die_ Aufnahmefähigkeit 
des Konsums ist gering, die Arbeitslosigkeit hält immer noch 
an, desgleichen macht sich das Fehlen der normalen Bautätig
keit bemerkbar und die Steuern drücken. Die m dem Jahr
buch enthaltenen Ausführungen über Geldentwertung und 
Valorisation, die zum Teil für eine Aufwertung eintreten, sind 
durch den soeben dem Parlament vorgelegten Gesetzentwurf, 
der u. a. für Staatsanleihen, Pfandbriefe und sonstige Obli
gationen die Aufwertung versagt, z, T. nicht mehr aktuell.

Dr, R. M a 1 s s , Berlin.

R o b e r t  D a v i d s o h n ,  G e s c h i c h t e  v o n  F l o r e n z ,  
4. Ba nd .  Die Frühzeit der Florentiner Kultur. Zweiter 
Teil: Gewerbe, Zünfte, Welthandel und Bankwesen. 
Berlin 1925. E. S. Mittler & Sohn Verlagsbuch
handlung.

Im Frühjahr dieses Jahres ist der dritte Teil des die Früh
zeit der Florentiner Kultur behandelnden Landes erschienen, 
der kirchliches und geistiges Leben, Kunst, öffentliches und 
häusliches Dasein darstellt und damit das Werk des Verfassers 
zum Abschluß bringt.

Im Jahre 1896 erschien der I. Band (altere Geschichte), 
1908 der II. Band (Guelfen und Ghibellinen) in 2 Teilen: 
Staufische Kämpfe — die Guelfenherrschaft und der Sieg des 
Volkes. Das Jahr 1912 brachte den HI. Band (die letzten 
Kämpfe gegen die Reichsgewalt) und paCl1 einer durch den 
Krieg bedingten längeren Pause reihte sich 1922 der erste Teil 
des IV. Bandes (Frühzeit der Florentiner Kultur) an, der von 
den inneren Antrieben, den äußeren Einwirkungen und der 
politischen Kultur handelt. , .

7 stattliche Bände — die Frucht einer 40jahngen mühsamen 
Forschertätigkeit — umfassen die Geschichte von Florenz von 
den Anfängen der Stadt bis zum 14. Jahrhundert.

Weit über den Rahmen einer Stadtgeschichte geht die 
Darstellung hinaus, das gilt nicht zuletzt von dem hier be
sprochenen Bande. Denn Welthandel und Bankwesen im 
Florenz des Dugento und Trecento haben in stärkstem Maße 
die Entwicklung überhaupt bestimmt und bilden vielfach die 
Grundlage, aus der die Verhältnisse d®r modernen W elt auf 
beiden Gebieten erwachsen sind. Die Darstellung ist nicht nur 
für den rein historisch oder geschichtlich interessierten Leser, 
sondern auch für den im praktischen Leben stehenden Bank- 
mann, der über Arbeit und Aufgabe des Tages hinausblickt, 
überaus fesselnd und reizvoll,

Der hier zur Verfügung stehende Kaum gestattet wenig 
mehr, als eine Vorstellung von dem überreichen Inhalt des
Buches zu geben. , ,

Die großen Kombinationen der Darlehnsgeschäfte mit dem 
Warenhandel in England, Frankreich und Süditalien waren eine 
Schöpfung der Florentiner. In engster Verbindung mit der 
römischen Kirche — wie denn das Bankwesen eine Schöpfung 
der päpstlichen Verwaltung des U- Jahrhunderts ist — er
streckten sie ihre Bank- und Warengeschäfte über die ganze 
Welt. Diese Entwicklung ist eng verbunden mit dem 
kommerziellen Aufschwung der nord- und mittelitalienischen 
Kommunen des 12. Jahrhunderts, der das Entstehen der 
modernen Kultur einleitete und ihren vorwiegend kapitalistischen 
Charakter begründete,

Die Geschichte des Florentiner Bankwesens, dessen über
ragende Stellung sich von der Mitte des Dugento bis zum 
ersten Jahrzehnt des Trecento entwickelt hat, ist gleichzeitig 
auch die Geschichte bedeutender Sozietäten, Als älteste be
stand seit 1205 die Bankgesellschaft Deila Scala, die allmählich 
eine Weltstellung errang und nach 120jährigem Bestehen mit 
5 000 000 Goldlire1) fallierte. Durch Sezession aus dieser 
Firma sind eine Reihe der wichtigsten Bank- und Handelshäuser 
der Stadt entstanden: so die Häuser Mozzi und Spini, die durch 
Finanzgeschäfte mit der päpstlichen Kurie größte Bedeutung

i) Wo hier von „Goldlire“ die Rede ist, sind solche moderner 
Währung gemeint, in welche die damalige Münze um
gerechnet ist.
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a ^ ü ^ fw fW te n ^ d  L^deutendaten Sozietäten, die das Bank- 
r  . i  ferner die Häuser Peruzzi und Bardi,
/ r X f und Franzesi. Die beiden 

vnm OricnWd* und Peruzzi erstreckten ihre Ge- 
britannien und ihre ¿ s Spanien, von Nordafrika bis Groß- 
von keinem Hand l ^ a t z e  -e rc h te n  - e  Hohe, w  ^

war ^elathT^eHng; mit dem die Sozietäten arbeiteten,
knnitnl von 1— 1 % M natte das Haus Peruzzi ein Geschäfts-
S  ,v.°„" d>! » “ * B" <li “ “. u‘lionen Goldlire.
waren^daher^uT ve^sch äite  der Florentiner Sozietäten 
Gelder möglich. Die r el\d e r  ihnen anvertrauten fremden 
schiedenartigen DeposiC uPtrolle spielten hierbei die ver- 
einlagcn und die gewintli ' v° r allem aber die Kommandit- 
ersten nur zu b e s t im m Ä edlgten Depositen, von denen die 
gefordert werden könnt"1*!;?1111' dif anderen jederzeit zurück- 
Geschäften der Florentin”; Unter denen, die Gelder in den 
fanden sich Dynasten, ivpH,H?user nutzbar unterbrachten be- 
orden, Frauen aus regieretlchter und geistliche Große, Kitter
flossen den Häusern der ? Häusern’ Selbst aus dem Orient 
ditarische Einlagen zu. ^ , Arnostadt beträchtliche komman- 
gab es auch festverzinslich dcn gewinnbeteiligten Depositen 
zu umgehen, wurde das ?e- Um das kirchliche Zinsverbot 
wahrtes Darlehn abgeschU, schaft als angeblich zinslos ge- 
gegeben wurde. War dieSespn.' das für einige Wochen her- 
zahlung erfolgte, so liefe,,1'” st verstrichen, ohne daß Ruck
strengem kanonischem Recht , rzugszinsen, die auch nach 
der Umgehung des Verbot erlaubt waren. Eine andere Form 
rechnung der Valuta untej \ ,  Bestand in willkürlicher Um- 
Kurses für die Gewährung j Vereinbarung eines niedrigeren 
die Rückzahlung. Man nah?5 Darlehns und eines höheren für 
das Wort „Agio“ entstand^ . ' n  „Avantagio", woraus später

Kein Gebiet der Flore
starkes Interesse gefunden, ltler Handelsgeschichte hat so 
Firmen zur römischen Kircw e ¿ ‘e Beziehungen der großen 
der mittelalterlichen Welt ' Die größten Summen, die in 
flössen durch die Kassen der ß.. einer Stelle vereinigt waren, 
von ihr verrechnet. Die Fin^Pstlichen Kammer oder wurden 
leute mit der kirchlichen ¿ê ,S'eschä£te der Florentiner Kauf- 
Höhepunkt unter Bonifaz Vllj lralyerwaltung erreichten ihren 
1226 bis zur gleichen Zeit dcs i ,ür die Zeit von Mitte März 
der Florentiner an die Kurie in ifanden Jahres sind Darlehen 
Goldlire bekannt, vom März l227 j;?ke von rund l'A  Millionen 
Jahres lieh allein das Haus Sp;„. s zum August des folgenden 
lire aus, 1 an Prälaten 1 850 000 Gold-

In England wie in Frankre;c,
leute als Agenten der päpstljcL Waren die Florentiner Kauf- 
Zeit, in der die Zehntgelder ¡a‘a Verwaltung tätig. In der 
durch die Kasse der Florentiner . der  gesamten Christenheit
\ V  1 1 -  I  11 — 1 U   m  1 f / t  n  e o  n  o  £ 1 I  11* tv« —» —  CI 1 < * 1 _ J  — nWeltstellung des Bankgeschäft^ , irrnen flössen, hat sich die 
befestigt. Ein sehr bedeutende,, Arnostadt entwickelt und 
bindung mit der päpstlichen cbenvorteil der engen Ver
überreichen Versorgung gyistliei^wirlschaft bestand in der
kirchlichen Pfründen und l'-innaf,^,r Söhne der Bankiers mit 
von England eine Erhebung d a r ^ 11- Um 1245 ließ Heinrich III. 
an englischen Benefizien ltalienerar anstellen, welche Summen 
sich, daß die Jahreseinnahme de, , erwiesen seien; es ergab 
3 Millionen Goldlire darstellte, Hemden Geistlichen über 
hauptele, größer als die Einkünfte die, w;e man be-

Von besonderer Bedeutung *r englischen Krone war. 
Florentiner Bankiers in Frankrei^, War ¿¡e Tätigkeit der 

Die eigentliche Blütezeit ^  tn gland und Sizilien, 
h rankreich begann mit der Tht0 .Florentiner Handels in 
schönen. Während seiner KegieriJ‘ .Steigung Philipps des 
rranzesi eine überragende Stell '§ errangen die Brüder 
Steuerpächter und Steuererheber gr5j?- Sie wurden als erste 
Vorschußleistungen verknüpft warea Stils, womit dauernde 
die Darstellung der Münzverschl^ bür die Gegenwart wird 
Schonen und ihrer Folgen von besot^rung unter Philipp dem 
franzesi hierfür verantwortlich zu Interesse sein. Ob die 
»latl; gewiß aber haben sie von de„ Achen sind, ist zweifel- 
habt und hiervon Nutzen für sich S c h lü s s e n  Kenntnis ge- 
mtwjckj g des Hauses bereits de„ Agen. Damals hatte die 

bn6 kSPj  * r* Zahlungseinstellung fühn °hepunkt überschritten; 
Druch, dessen Liquidation -  für ff e zu einem Zusammen- 
bcammer von Avignon aus betriebet, anung der päpstlichen 
nicht beendigt war. noch nach 37 Jahren

Neben der herrschenden Firma ,

d i^ M o ^ ? 'ZeR f,Ür u!d?,Utendpre, T l< k , FranZesi kamen in e T l m  Betracht, deren Palast mit dem König
Spini tr,tle’ dcr damaligen Rubaco^ hellte an dem Ponte 

traten mehr in den franzo*: ^Brücke n?«
apostolischen Stuhles hervor und sch euen  Geschäften des

sich vorwiegend den

Darlehnsgewährungen an geistliche und weltliche Große zu
gewandt zu haben. In den letzten Zeiten der F.ranzesi traten 
die Peruzzi in starkem Maße hervor und der Umfang der fran
zösischen Unternehmungen dieses Hauses war so groß, daß man 
in der Heimat für die am 1. 11. endende Rechnungsperiode die 
Konten der Pariser Filiale nicht abzuschließen vermochte, — 
wie sich das Geheimbuch ausdrückt, wegen der vielen Gelder, 
die der König von Frankreich und Barone seines Hofes ihr 
schuldeten. Als dies dann aber 5 Jahre später geschah, ergab 
sich, daß die Niederlassung in Paris allein pro Jahr 8 pCt. Ge
winn auf das gesamte Geschäftskapital der Sozietät erbracht 
hatte. Als Philipp der Schöne nach dem Frieden von 1305 die 
Aussaugung Flanderns betrieb, bediente er sich für die Aus
pressung des Landes zunächst der Peruzzi, Dem Haus Deila 
Scala Amieri e Figliuoli Petri war durch die Krone die Er
hebung des vom Papst dem König bewilligten Zehnten Süd- 
Frankreichs übertragen worden; zu gleicher Zeit waren die 
Bardi an dem Staatsanleihegeschäft beteiligt. Der Ausbruch 
des 100jährigen Krieges mit England machte der bereits 
welkenden Blüte des Florentiner Handels mit Frankreich völlig 
ein Ende.

Beträchtlich war der Geschäftsverkehr der Florentiner 
Tío.,fíente mit Burgund und Flandern. Eine europäische Be- 
diutung erlangten im Zeitalter des Dugento die Messen der 
Champagne Die Messen waren ein Zentralpunkt für die ver- 
^hiedenartigsten Darlehnsoperationen, Valutenspekulationen, 
insbesondere solche in Edelmetal en spielten eine wichtige 
R Ile Die Florentiner standen auf allen Gebieten des Messe
handels im Vordergründe, am stärksten im Tuch- und Bank-

^^ In 'E ngland  folgten den Ugolini, die zunächst im Vorder
gründe standen, die großen Sozietäten, die Deila Scala, Fresco- 

Cerchi und die Bardi, die zwei Menschenalter spater 
^ h ihre englischen Geschäfte zu Grunde gingen. Von be
sonderer Bedeutung war die Beteiligung am Wollausfuhr- 
sonoerer , dejte sjch um Operationen im Betrage von 
geschalt’ i Goldwert jener Zeit gemessen,
MÍllíMiens m i di; bedeutendsten Umsätze darstellten, die 
damafs irgendwo in der Welt im Warenhandel getätigt wurden.

n;„ r.osrhäfte mit der Schatz Verwaltung wuchsen unter 
Fduard  ̂ I in außerordentlichem Maße. Weigerten sich die 
Eduard l. « herzutfeben s0 wurden oft ihre Sozien ins Ge-

Ggespehrrt. ¿ Die m achtvollste Stellung unter den
•Hlienischen Häusern nahm die Sozietät Berto Frescobaldi ein, 
llalieniscnen scbIuß m;t anderen, sondern auf eigene
die nmht rm /  arbejtele Aber auch sie mußte sich dieHand ^  großen Std^arbe.tele^ ^  ^  ^  Wollzölle
Erklärung gefall , \  König zum Kriege mit Schottland

weiteres , n . . . äen end
dasdSchatzam't werde sie für seine eigenen Zwecke erheben.

Die Frescobaldi wurden die Vertrauten des Königs in 
... ,7 , a r| wie die Franzesi die Philipps des Schonen 
ahn n Allmählich wurden ihnen die hauptsächlichen Steuer- 
Wa ?’mPn überwiesen und das Haus wurde zu einer Macht 
am"!?11®, • am jf0fc. Auch unter Eduard II. waren sie von
im Sla Finfluß und die Anleihen, die das Haus in den
T1 W n Cvon 1296—1311 Eduard I. und Eduard II. gewähr hat, 
dahl* sicb bei vorsichtiger Bewertung auf etwa 9/» Millionen 
r  S1dfire schätzen. Berto Frescobaldi starb um 1310; er war zum 
R w r  des Königs und zu seinem Rat ernannt worden. Die 
c ! l  I  erreichten, daß sie von allen Steuern, von ,edem Ein- 
^‘■ffder Gerichte und von der Bürgerpflicht, Aemter zu uber- 
Í “ « befreit wurden; auch hatten sie den Ehrentitel „konig-
r*?  Kabuf eute“ erhallen. Bei der Verschwörung gegen
r-j / l l  wurden jedoch die Güter der Frescobaldi be-
Eduard 1L Ländereien wurden konfisziert, ihre Außen-

^  d S r ö . Ä f

hn,>r Sturz der Kompagnie wirkte sehr stark auf den
Tj in Großbritannien ein. Allmählich aber

Florentiner Han . Kaufleute wieder unentbehrlich
w u ß t e n i n ersterCl S e  die Bardi, die seit 1313 den Titel 
zu machen führten. Ihnen wurde die Lieferung von
„kings me^ a?anlierung von Burgen und Städten Schottlands 
Korn zur P ,»em en die Mittel sowohl für die Löhnung der 
übertragen; s Einkleidung des Gefolges des Monarchen
Söldner für die & ^  FranUreic|  und {ür den Hof-
ünu deTneugeborenen Thronfolgers zur Verfügung; selbst für 
halt des Küche, für die Ausstattung des Schlafgemaches
die S  n e iS e n  sie die erforderlichen Vorschüsse. Die 
der„ .?.,!?• ¿Pr, in ihre Hand über und an der Wollausfuhr 
WollZ°  fe Stärker betedigt als jede andere Firma. Seit die 
S e n e  überragende Stellung einnahmen, schwollen die von 
fhane i dem König gewährten Vorschüsse mehr und mehr an.
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Im Herbst 1317 betrugen sie mehr ah 4% MilUonen Goldlire 
bei einem Eigenkapital, das sich auf 763 000 Goldlire in 1310 
und 1 'A Millionen Goldlire in 1320 bezifferte.

Neben den Bardi traten später auch die Peruzzi hervor. 
Aber alle Einnahmen, die den beiden Firmen auch zugewiesen 
wurden, reichten nicht aus, um die wachsenden Verpflichtungen 
der Krone auch nur annähernd zu decken, obwohl den f  irmen 
zuletzt so gut wie alle Staatseinkünfte verpfändet waren, Es 
rächte sich nun, daß die beiden Häuser, um eine bevorzugte 
Stellung zu erlangen, jeden Wettbewerb anderer Hauser 
rücksichtslos beseitigt hatten. Die Forderungen der Bardi be
liefen sich 1345 auf etwa 9 A  Millionen Goldlire diejenigen 
der Peruzzi auf mehr als 7 Millionen Goldlire. Der König stand 
vor der Wahl, entweder mangels aller finanziellen Hilfsmittel 
seinen großen Krieg abzubrechen, oder sich der verpfändeten 
Staatseinnahmen wieder zu bemächtigen und damit die beiden 
Häuser zu Grunde zu richten. Das Schicksal der beiden Firmen war 
seit 1342 entschieden; die formelle Zahlungseinstellung in der 
Heimat erfolgte 1346. Zugleich stürzten 7 weitere Sozietäten. 
Die Krise war die gewaltigste, welche der mittelalterliche
Handel jemals erlebte, _  , ,

Kein Gebiet des Handels hatte vom letzten Drittel des 
Dugento bis zum zweiten des Trecento für Florenz eine gleich 
hohe Bedeutung wie der Herrschaftsbereich der Anjous,

Neben Sieneser Geldleuten verstand es die Sozietät Ghmo 
Fiescobaldi zuerst, hier den größten Nutzen zu ziehen, bie 
war es auch, die als erste die Kombination von Vorschüssen an 
den König mit der Getreideausfuhr erdacht hat, die spater, als 
das Haus längst verschwunden war, große Bedeutung gewann. 
Die große Zeit der Florentiner aber begann mit der Empörung 
Siziliens gegen die Franzosen und den Kriegen zur Wieder
eroberung des Landes. Neben den hierdurch veranlagen 
Finanzgeschäften mit dem päpstlichen Stuhl ging die unmittel
bare Inanspruchnahme des Kredites bei den Sozietäten durc
die Königskurie einher. . . . . .  v _

Zunächst suchte eine Sozietät der anderen stärkste Kon
kurrenz zu bereiten, bis sie erkannten, daß sie nur im ¿u- 
sammenschluß ihre Zwecke erreichen konnten.

In den letzten Jahren des Dugento nahmen die Bardi eine 
überragende Stellung ein und bis etwa 1303 hielten sie die 
finanzielle Vormacht in Fländen. Als die ersten betrieben sie 
einen besonderen Geschäftszweig; gegen Jahreszahlung über- „ 
nahmen sie die wichtigsten leitenden Aemter mit der still
schweigenden Erlaubnis, aus der Bevölkerung so viel als mög
lich herauszupressen. „  ,. , .  ,

Eine ernsthafte Konkurrenz entstand den Bardi nur durch 
die Peruzzi. Der Betrieb der Münze ging auf die Peruzzi über 
mit dem Rechte, Gold nach Belieben, Silber jährlich im Werte 
von über 2% Millionen moderner Goldlire auszupragen. Eie 
hatten den Tribut der Krone Neapel an den apostolischen Stuhl 
zu entrichten, die Heiratssteuer für die Tochter des Herrschers 
zu vereinnahmen. Im Jahre 1306 beliefen sich die ciu c 
des Monarchen den Peruzzi gegenüber auf über eine Million 
Goldlire. Außer den Staatsgeschäften muß die Sozietät zu 
dieser Zeit einen umfangreichen Darlehnsverkehr mit Privaten
betrieben haben. .......  T ,

Die beiden großen Florentiner Sozietäten, die etwa 5 Jahre 
nebeneinander und zweifellos auch gegeneinander gearbeitet 
hatten, verstanden sich schließlich zu einer Interessengemein
schaft. Diese Kooperation ermöglichte innerhalb von 10 Mo
naten des Jahres 1310 Darlehen an den König in Hohe von 
1 467C00 Goldlire moderner Währung. Die beiden firmen  
hielten es aber für erforderlich, einen dritten Konsorten in dem 
Hause Acciaiuoli aufzunehmen und diese Gemeinschaft dauerte 
ein Menschenalter bis zu dem großen Zusammenbruch.

In welchem Maße die Florentiner Sozietäten in der Blüte
zeit ihrer Unternehmungen das Königreich und seine Erträge in 
Händen hielten, läßt sich daraus entnehmen, daß König Robert 
auf der Höhe seiner Vormachtstellung mit einer Staatsein
nahme von 3V5 Millionen Goldlire zu rechnen hatte, wahrend 
die Vorschüsse bis zu etwa 2% Millionen Goldlire, d. h. bis zu 
Vs der Staatseinnahmen erteilt wurden. Als Robert 1343 starb, 
hatten die Peruzzi und die Bardi noch je 1,20 Millionen Goldlire 
von den Erben zu fordern, die indessen nicht zahlten und so 
den Zusammenbruch der 3 Sozietäten und der Machtstellung 
der Florentiner im Königreich herbeiführten.

Im Rahmen dieser Besprechung können die Beziehungen 
der Florentiner Kaufleute zum Süden und Westen Deutsch
lands, zu Tirol, zu der iberischen Haibinse , zu der Insel 
Majorka, von der die Kunst der nach der Insel benannten a- 
jolika über ..Florenz nach den Städten östlich des Apennin un 
Toscana drang, zu den Ländern des Islam, zu Cypern, zu 
Rhodos und zu dem Johanniter-Orden, zu Byzanz, zu den 
ionischen Inseln, Dalmatien und Albanien nur erwähnt werden, 
so reich die Darstellung an interessanten Einzelheiten und so 
fesselnd die Aufweisung der großen wirtschaftlichen Zu
sammenhänge ist.

Das D a v i d s o h n s c h e  Werk ist nicht geeignet zu be
quemer Lektüre, darum auch kein Buch für die Liebhaber einer 
in den letzten Jahren besonders verbreiteten „historischen 
Unterhaltungsliteratur, deren Schöpfer mit staunenswerter Ge
schicklichkeit Jahr um Jahr ein neues Werk erstehen lassen 
und dabei ein besonders feines Gefühl für den 1 agesgeschmac 
entwickeln. Wem aber die ernste Beschäftigung mit geschicht
lichen Dingen eine Bereicherung seines geistigen Daseins be
deutet der wird die Mühe, die er an das Studium dieses 
Werkes verwendet, belohnt finden und von seinem reichen 
kulturgeschichtlichen Inhalt stärkste Eindrücke empfangen In 
durchsichtiger klassischer Sprache, die abhold jeder Phrase 
auch für die Darstellung schwieriger und verwickelter Zu
sammenhänge den einfachsten und klarsten Ausdruck findet, 
enTsteht vor dem Leser lebensvoll eine Kultur-Epoche von ge
waltigster Bedeutung für die Entwicklung des menschlichen 
Lebens. Man empfindet die tiefe Wahrheit der Worte, die das
Schlußwort zu diesem Bande enthält;

„Aus unzähligen s. Zt. geringfügigen Einzelheiten setzt 
sich eine Handelsgeschichte zusammen, nicht nach Art der
Llcn e | . _„r m rh der eines Meisters des Mosaik,Frescomalerei, sondern nur nacn aer eines , i-o.
der Stift neben Stift oder Sternchen neben Sternchen fügt, la 
sie sich darstellen. Das Bild des Florentiner Wirtschaftslebens 
erweist wie das toskanische Gemeinwesen im Dugento, im 
Trecen 0 eine unvergleichliche Stellung erworben hatte und 
man wird finden, daß von keinem Mittelpunkte aus eine deut
lichere Vorstellung der Weltwirtschaft wahrend dieser Jahr
hunderte gewonnen werden kann, als von der B.nnenstadt am

ArU Die6^geschichtliche Betrachtung der Dinge findet in einem 
Zeitalter, das vornehmlich der Naturwissenschaft und 
technischen Fragen sein Interesse zuwendcL wenig Anhänger. 
Dem der den Nutzen der Historie für die Gegenwart leugnet, 
wird vor allem zu sagen sein, daß geistiges Leben und Schaffen 
nicht von dem Gesichtspunkte der Rentabilität zu betrachten 
“ t und daß die Beschäftigung mit der geschichtlichen Ent
wicklung der Menschheit ein Lebensbedürfnis des menschlichen 
Geistes ist, das in einer merkantilisierten Kultur weniger her
vortritt, aber trotzdem ewigen Charakter hat; zu Unrecht aber 
wird auch der W ert geschichtlicher Erfahrung für den be
stritten, der in der Gegenwart zu schöpferischer Tätigkeit be
rufen ist, Nach jeder politischen, kriegerischen und wirtschaft
lichen Katastrophe staunt der unbefangene Beobachter über die 
gewaltige Zahl der Klugen, die alles hatten kommen sehen und 
übrig bleibt nur die Verwunderung, daß bei so viel Einsicht und 
prophetischer Erkenntnis der Zukunft das Unheil nicht ab- 
gewehrt werden konnte. Aber alle Bemühungen, nachträgliche 
Weisheit vorzudatieren, werden nicht darüber hinweg auschen, 
daß im Entstehen und Werden neuerer Begebenheiten den-
¡eiligen, deren .« •
Ä “ ® ®  «in <1«. -Ödemen Welt 
S t  ihren Folgen recht nützlich gewesen wäre Wer in dem
Werk von D a v i d s o h n  die Münzverschlechterung unter
PhHion dem Schönen von Frankreich oder die Gefahr zu großen 
Vertrauens auf die Zuverlässigkeit staatlicher Versprechungen 
beschrieben findet, wird dazu wie zu manchem anderen in der 
Darstellung jener Zeit in der Gegenwart Parallelen finden

In bewundernder Ehrfurcht aber steh man uiesem Werk 
gegenüber das ein unerhörtes Wissen mit bedeutender Kunst 
gegenuD , „ . ■ Ilnj  Ergebnis mühsamer Forschung
der
eines

Darstellung vereinigt ünd'das Ergebnis mühsamer Forschung 
:s ganzen Menschenlebens ist,

W a l t h e r  B e r n h a r d ,  Berlin.

G r o ß e  P o l i z e i - A u s s t e l l u n g  B e r l i n  i n  W o r t  
u n d  B i ld .1' Internationaler Polizeikongreß in Berlin. 
Herausgegeben von der „Internationalen Oeffentlichen 
Sicherheit", Organ der ..Internationalen Kriminalpolizei- 
lichen Kommission", Wien.

Es ist ein glücklicher Gedanke gewesen den Erfolg, den 
die Große Berliner Polizei-Ausstellung in der ganzen Welt 
gehabt hat, durch ein Erinnerungswerk festzuhalten, welches 
in großen Zügen einen Ueberblick über das große Gebiet der 
Ausstellung, über die Tätigkeit der Polizei und ihre Orgaru- 
sationsformen in den verschiedensten europäischen und außer
europäischen Staaten gibt. Auch die die Banken besonders 
interessierenden Gebiete der B c k a m p f u n g d e r B a n k ;  
n o t e n f ä l s c h e r  und der S i c h e r u n g  de s  K r e d i t 
v e r k e h r s  g e g e n  W e r t p a p i e r  f a l s c h u n g e n  sind 
durch Aufsätze von Fachleuten behandelt.

Der Reinertrag des Werkes ist zum weiteren Ausbau der 
„Internationalen Oeffentlichen Sicherheit bestimmt die sich 
als amtliches Organ als wertvolles Hilfsmittel der Polizei be 
währt hat. Dr. Hans-Albrecht F r a e n k e 1, Berlin.


